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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Landes- und Weltausstellungen

Le Conseil national accepte de délivrer une demande de crédit d'engagement d'un
montant de CHF 12.75 millions pour participer à l'exposition universelle de catégorie
A organisée à Dubaï en 2020 et 2021. Le Conseil fédéral assure que la moitié des coûts
sera assumée par des tiers, ce qui permettra de réduire sensiblement le montant que la
Confédération investira dans cette manifestation. Comme rappelé par le rapporteur
francophone de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC),
Fathi Derder (fdp/plr, VD), ce montant est bien inférieur au budget alloué au pavillon
suisse lors de la dernière exposition universelle ayant eu lieu à Milan en 2015. 
Le député Derder ainsi que la rapporteuse germanophone de la commission, Kathy
Riklin (cvp/pdc, ZH), ont rappelé les opportunités que représente une telle
manifestation pour la Suisse. D'un point de vue diplomatique, tout d'abord, la Suisse
peut se profiler en tant que fournisseur de bons offices dans cette région chamboulée
par les conflits, les guerres (notamment celle qui fait rage au Yémen et dans laquelle les
Emirats arabes unis sont impliqués) et les tensions (avec le Qatar et l'Iran). Le conseiller
fédéral Didier Burkhalter précise, par ailleurs, que l'une des thématiques abordées par
le pavillon suisse sera l'eau comme source de paix. Le Parti socialiste et les Verts voient
eux d'un mauvais oeil cette implication des Emirats arabes unis dans ces conflits et
estiment qu'il est discutable de participer à une manifestation organisée par un tel
pays. Ces tensions sont également source d'inquiétudes pour l'Union démocratique du
centre qui y voit un danger pour la sécurité de la manifestation. La députée Glauser-
Zufferey estime, de plus, que si les tensions augmentent, il y a un risque que les
sponsors se désengagent, obligeant de ce fait la Confédération à payer plus que prévu
— un point que le chef du Département fédéral des affaires étrangères a
immédiatement relativisé, précisant que divers scénarios ont été simulés et qu'en cas
d'annulation la Confédération ne payerait que ce qui aura été construit. 
Cette manifestation est, de plus selon Didier Burkhalter, aussi l'occasion de promouvoir
les valeurs qui font la Suisse, telles que les droits de l'Homme. Cet aspect est également
pointé du doigt par le PS, les Verts ainsi qu'Amnesty International qui soulèvent, tous
trois, les problèmes que connait le pays en la matière. L'organisation spécialisée dans la
défense des droits de l'Homme estime toutefois qu'un boycott serait contreproductif
et adopte la même position que les deux partis de gauche, à savoir, profiter de cette
occasion pour thématiser ces questions-là. Didier Burkhalter souligne que les Emirats
arabes unis ont récemment adopté une nouvelle loi sur la protection des travailleurs, et
cela très probablement grâce à la pression internationale. De plus, les entreprises qui
construiront le pavillon suisse seront soumises à plusieurs clauses permettant d'éviter
tout abus. 
Les deux rapporteurs de la commission compétente ont finalement insisté sur les
opportunités économiques que représente une telle manifestation. 2.5 millions de
visiteurs sont attendus sur le stand suisse (soit un dixième du total de visiteurs estimé)
ce qui représente une exposition médiatique et touristique très intéressante. De plus,
les Emirats arabes unis sont le premier partenaire économique de la Suisse au Moyen-
Orient. Les échanges entre les deux pays se sont élevés à 9 milliards de francs en 2016,
avec un balance commerciale favorable à la Suisse de 1.5 milliard. Cette exposition est
donc l'occasion de renforcer ce partenariat économique privilégié et de profiler la
Suisse comme un pays d'innovation, dans cette manifestation ayant pour thématique
principale "Connecter les esprits, construire le futur".
Avec le soutien des fractions vertes-libérales, libérales-radicales, démocrates
chrétiennes et bourgeoises démocrates, un soutien sous condition du parti socialiste
et des verts (qui veulent tous deux que la Suisse utilise cette exposition pour
promouvoir ses valeurs démocratiques et humanistes) ainsi qu'un soutien d'une partie
de l'union démocratique du centre, cette demande de crédit est largement plébiscitée
par 128 voix contre 26 et 26 – ces dernières provenant principalement des rangs de
l'UDC et du PS.
Les visiteurs profiteront donc d'un pavillon suisse aux courbes inspirées des tentes des
Bédouins et dans lequel il sera possible de faire une forme de randonnée à travers la
Suisse, avec en guise d'entrée – comme présenté dans les médias par le chef de
Présence Suisse Nicolas Bideau – les salines de Bex suivi, entre autres, de la projection
des plus beaux paysages qui constituent la Suisse. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2017
KAREL ZIEHLI
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Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Eine im Auftrag der EU erstellte Analyse konstatierte bei der Realisierung des E-
Government für die Schweiz einen beträchtlichen Rückstand auf fast alle anderen
europäischen Staaten. Der Bericht und auch der Delegierte für die
Informationsstrategie des Bundes erklärten dies unter anderem mit den
föderalistischen Strukturen und – ähnlich wie beim ebenfalls schlecht platzierten
Deutschland – mit der starken Stellung des Datenschutzes. Für Bundeskanzlerin Huber-
Hotz ist der Strategiewechsel bei der für das schweizerische E-Government zentralen
Internet-Seite www.ch.ch weitgehend darauf zurückzuführen, dass in der Schweiz die
meisten Kontakte der Bürger mit der Verwaltung (Steuern, Dienstleistungen,
Bewilligungen etc.) nicht mit dem Zentralstaat, sondern mit den kommunalen und
kantonalen Behörden stattfinden. Angesichts der Vielzahl dieser Anbieter sei es deshalb
ein Gebot der Vernunft gewesen, die Internet-Seite als nationales Einstiegsportal und
als Kontaktvermittlerin und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, als umfassendes
„guichet virtuel“ zu realisieren. (Siehe dazu die Antworten des Bundesrates auf die
Anfrage Leutenegger (fdp, ZH) (05.1011), sowie die Interpellationen Amgwerd (cvp, JU)
(05.3082) und Riklin (cvp, ZH) (05.3057)). Mit der Überweisung eines Postulats Noser
(fdp, ZH) forderte der Nationalrat den Bundesrat auf, abzuklären, ob Fortschritte beim
E-Government möglich wären, wenn für gewisse Bereiche (z.B. Informationsvermittlung)
auch Private zugelassen würden. 2

POSTULAT
DATUM: 07.10.2005
HANS HIRTER

Das Parlament bekräftigte seinen Willen, sämtliche mit Bildung, Forschung und
Innovation befassten Bundesämter in einem einzigen Departement zu vereinigen. Der
Ständerat hatte bereits im Vorjahr eine entsprechende Motion Bürgi (svp, TG)
überwiesen. Der Nationalrat hiess im Berichtsjahr diese und noch weitere vier
Motionen aus den eigenen Reihen mit der gleichen Zielsetzung gut. Die vier neuen
Motionen stammten von Pfister (svp, SG) (05.3378), Widmer (sp, LU) (05.3379),
Randegger (fdp, BS) (05.3380) und Riklin (cvp, ZH) (05.3381) und waren im Juni 2005 in
einer konzertierten Aktion der vier Regierungsparteien alle am gleichen Tag eingereicht
worden. Sie fanden allesamt auch im Ständerat einhellige Zustimmung. Bundesrat
Couchepin ging mit den Motionären von der Sache her einig, gab aber zu bedenken,
dass der von ihm gewünschte Transfer der Berufsbildung und der Fachhochschulen
vom EVD in das Departement des Inneren nicht einfach zu realisieren sei. Am ehesten
sei gemäss Couchpin wohl eine grössere Reorganisation zu bewerkstelligen, welche
auch einen Teil der im EDI angesiedelten Sozialversicherungen (AHV, 2. Säule)
einbeziehen müsste. Diese beiden Sozialwerke seien über ihre Finanzierung eng mit
dem Arbeitsmarkt verknüpft und könnten deshalb gut ins EVD integriert werden.
Couchepin hatte im Mai, nach der Volksabstimmung über den Bildungsartikel, seine
Regierungskollegen mit einem Antrag auf die Überführung der Berufsbildung und der
Fachhochschulen vom EVD in sein Departement überrascht. Als Reaktion darauf
beauftragte die Regierung Bundespräsident Leuenberger mit der Ausarbeitung von
Lösungsmöglichkeiten. 3

MOTION
DATUM: 20.09.2006
HANS HIRTER

Die 2007 verabschiedete E-Government-Strategie Schweiz, die zum Ziel hat, dass
Wirtschaft und Bevölkerung Geschäfte mit Behörden elektronisch abwickeln können,
war Gegenstand verschiedener, die Bundesverwaltung betreffender Vorstösse im
Berichtsjahr. Thema war dabei die Idee der Open Government Data, also die Öffnung
der Datenbestände des Bundes. Verschiedene Interpellationen fragten etwa die
Organisation des Zugangs zu solchen Daten, allfällige Kosten oder die Zusammenarbeit
mit den Kantonen nach (11.3445 (Riklin (cvp, ZH)), 11.5039 und 11.5040 (Graf-Litscher (sp,
TG))). In der Wintersession nahm der Nationalrat zudem ein Postulat Wasserfallen (fdp,
BE) an, das den Bundesrat beauftragt, die Chancen und Risiken der Zugänglichkeit zu
Daten und Dokumenten des Bundes abzuschätzen. Eingereicht aber noch nicht
behandelt wurde zudem das Postulat Riklin (11.3902), das einen Masterplan zu Open
Government Data verlangt. Der Bundesrat beurteilte das Thema als neu und deshalb
wichtig, wollte aber zuerst Grundlagen schaffen. Er beantragte deshalb die Annahme
des Postulats Wasserfallen, aber die Ablehnung des Vorstosses von Kathy Riklin. 4

POSTULAT
DATUM: 23.12.2011
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.22 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Rahmen der Diskussion um Open Government Data – die Öffnung von
Datenbeständen des Bundes – forderte eine Motion der nationalrätlichen Kommission
für Umwelt, Raumplanung und Energie die Erarbeitung rechtlicher Rahmenbedingungen
für einen freien Zugang zu den Daten von Meteo Schweiz. Der Bundesrat unterstützte
die Idee, wies aber auf zusätzlichen finanziellen Bedarf hin, da eine Umsetzung von
Open Government Data bei Meteo Schweiz zu Einnahmeverlusten führe und Ausgaben
für den Betrieb des Datenbezugs nach sich ziehe. Nach wie vor ausstehend war die
Beratung des 2011 eingereichten Postulats Riklin (cvp, ZH) (11.3902), das einen
eigentlichen Masterplan für Open Government Data fordert. 5

MOTION
DATUM: 26.09.2012
MARC BÜHLMANN

Gleich vier aktuelle Geschäfte kreisten um die Frage von Open Government Data, also
der Freigabe von Datenbeständen des Bundes für die interessierte Öffentlichkeit. Eine
Motion Graf-Litscher (sp, TG) forderte ein Verzeichnis aller Datenbestände des Bundes,
ein Portal, mit dem der Zugang zu diesen Daten sichergestellt wird, sowie begleitende
Massnahmen zur Förderung der Nutzung dieser Daten durch die Öffentlichkeit. Der
Nationalrat nahm die gesamte Motion mit 97 zu 77 Stimmen an, obwohl der Bundesrat
sich gegen die Punkte 1 und 3 ausgesprochen hatte. Opposition kam vor allem aus dem
SVP- und CVP-Lager. Der Vorstoss wurde im Berichtjahr in der kleinen Kammer noch
nicht behandelt. Mitte 2013 doppelte Graf-Litscher mit einem noch nicht behandelten
Postulat nach, dass die Prüfung der Freigabe von Daten zu Finanzzahlen verlangt. Ein
Postulat Riklin (cvp, ZH), das einen eigentlichen Masterplan fordert, mit dem Analysen
der Bestände, des Nutzenpotenzials und der Kosten durchgeführt sowie der nötigen
rechtlichen und technischen Massnahmen für die Freigabe von Bundesdaten
vorgenommen werden sollen, wurde vom Nationalrat mit 120 zu 59 Stimmen
überwiesen. Auch hier verwies der Bundesrat vergeblich auf das bereits 2011
überwiesene Postulat Wasserfallen (fdp, BE) (11.3884), auf dessen Grundlage die
Regierung aktuell bereits einen Bericht verfasse, der demnächst vorliege und in dem
der Handlungsbedarf aufgezeigt werde. Bereits im Vorjahr überwiesen worden war eine
Motion der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
(UREK-NR), welche die Veröffentlichung von Meteodaten nach dem Prinzip von Open
Government Data fordert (Mo. 12.3335). In der Folge schaltete der Bund Mitte
September dann eine erste Open-Data-Plattform (Opendata.admin.ch) auf. Bisher
dezentral abgelegte, öffentliche Daten werden damit über eine einzige Plattform
zugänglich und leichter auffindbar gemacht. Die Plattform wird zusammen mit dem
Bundesamt für Statistik, Swisstopo, Meteo Schweiz und der Nationalbibliothek geführt.
Experten schätzten das wirtschaftliche Potenzial von Open-Data auf bis zu CHF 1,2 Mia.
Der erwähnte Bericht des Bundesrates erschien ebenfalls Mitte September. Als Folge
des Berichts wurde das Informatiksteuerungsorgan des Bundes beauftragt, zusammen
mit dem Bundesarchiv und der Bundeskanzlei einen Entwurf für eine Open Government
Data Strategie zu entwerfen und die Umsetzung auf 2014 zu planen. 6

MOTION
DATUM: 23.09.2013
MARC BÜHLMANN

Ob man Arbeitsplätze des Bundes dank Digitalisierung verstärkt dezentralisieren kann,
möchte Hansjörg Knecht (svp, AG) den Bundesrat mittels Postulat abklären lassen. Der
Bund könne an dezentralen Standorten attraktiver werden, wenn er dort neue
Arbeitsplatzmodelle im Sinne von «Shared-Workspaces» oder «Co-Working-Spaces»
einrichte. Damit würden nicht nur Kosten und Bürofläche gespart, sondern auch die
Attraktivität peripherer Regionen gesteigert und das Verkehrsnetz entlastet. Die Covid-
19-Krise habe gezeigt, dass sich dank Digitalisierung auch für die Bundesverwaltung
zahlreiche neue Möglichkeiten für Home Office ergäben. Mit einer Regionalisierung,
Flexibilisierung und Modernisierung von Arbeitsplätzen könne der Bund zudem im
Konkurrenzkampf um qualifizierte Arbeitnehmende besser bestehen – so Knecht in der
Begründung seines Postulats. 
Der Bundesrat beantragte den Vorstoss in seiner Stellungnahme Ende Januar 2021 zur
Annahme. Er heisse flexible Arbeitsformen explizit gut und wolle diese mit einer Reihe
von Massnahmen fördern. 7

POSTULAT
DATUM: 27.01.2021
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsorganisation

Das in der NZZ prominent platzierte, aber auch von anderen Medien aufgenommene
Parlamentarierrating 2018, das von der Forschungsstelle Sotomo aufgrund des
Abstimmungsverhaltens im National- und Ständerat berechnet wird, zeigte seit der
letzten Ausgabe 2017 nur wenig Veränderungen hinsichtlich Positionierung der
Parteien. Noch immer war eine deutliche Trennung der einzelnen Fraktionen im
Nationalrat zu beobachten, mit Ausnahme der SP und der Grünen sowie der CVP und
der BDP, bei denen sich die Positionierungen einzelner Parlamentarierinnen und
Parlamentarier auf einer Skala von -10 (ganz links) und +10 (ganz rechts) teilweise
überlappten. Die Extrempole des Nationalrats wurden von Fraktionsmitgliedern der SP-
bzw. der SVP eingenommen: Silvia Schenker (sp, BS; -10.0) sowie Luzi Stamm (svp, AG;
10.0) und Toni Brunner (svp, SG; 10.0) besetzten die Skalengrenzen. Das Spektrum der
SP-Fraktion reichte von dieser Extremposition bis -8.5. Dieser «rechte Flügel» der
Sozialdemokraten wurde vom neu in den Nationalrat nachgerückten Adrian Wüthrich
(sp, BE) besetzt. Die Spannweite der Grünen reichte von -9.5 (Regula Rytz; gp, BE) bis
-8.6 (Bastien Girod; gp, ZH). Im Schnitt waren die Mitglieder der SP-Fraktion erneut
etwas linker positioniert als jene der GP-Fraktion. Das war zwischen 1995 und 2011
umgekehrt. Zwischen dem links-grünen Pol und der Mitte tat sich eine ziemliche Lücke
auf. Die beiden der CVP-Fraktion angehörenden EVP-Mitglieder Marianne Streiff-Feller
(evp, BE) und Niklaus Gugger (evp, ZH), der Ende 2017 in den Nationalrat nachgerutscht
war, waren mit ihren Werten von -4.1 bzw. -3.7 zwar deutlich am linken Fraktionsrand
angesiedelt, damit aber noch immer mehr als vier Skalenpunkte von SP und GP entfernt
positioniert. Immer noch links der Mitte reihte sich anschliessend die GLP-Fraktion ein,
die sich erneut als sehr homogen präsentierte (-3.3 bis -3.0). Die CVP- und die BDP-
Fraktion überlappten sich ebenfalls. Bei beiden kam dabei der rechte Rand genau bei
der Position 0 zu liegen; bei der BDP wurde dieser von Hans Grunder (bdp, BE) und bei
der CVP von Daniel Fässler (cvp, AI), Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Fabio Regazzi (cvp, TI)
besetzt. Den linken Rand besetzten bei der CVP Kathy Riklin (cvp, ZH: -1.5) und bei der
BDP Rosmarie Quadranti (bdp, ZH: -1.9). Auch auf der rechten Ratsseite klaffte eine
Lücke. Der Abstand zwischen der FDP, deren Spektrum sich zwischen 1.0 (Christa
Markwalder; fdp, BE) und 3.4 (Walter Müller; fdp, SG) aufspannte und der SVP, deren
linker Pol bei 7.4 zu liegen kam (Jean-Pierre Grin, svp, VD) betrug ebenfalls 4
Skalenpunkte. 

In der NZZ wurden auch die Positionen einzelner Parlamentsmitglieder diskutiert, die
sich über die Jahre stark verändert hatten. So hatte etwa Thomas Müller (svp, SG) laut
der Auswertung einen Sprung auf der Skala von 1.5 nach 9.5. gemacht. Müller war 2006
als CVP-Politiker gewählt worden und hatte 2011 in die SVP gewechselt, wo er dann mit
den Jahren einen eigentlichen Rechtsrutsch vollzog. Die Gegenrichtung hatte Gerhard
Pfister eingenommen, der von einer rechten Position (4.0) genau in die Mitte (0) gerückt
war. Dies sei erst nach seiner Übernahme des CVP-Präsidiums passiert, was belege, so
die NZZ, dass Pfister die CVP nicht nach rechts gezogen, sondern den rechten Flügel in
die Partei integriert habe.

Im Ständerat waren die Lücken zwischen den Fraktionen geringer. Zwischen dem am
weitesten «rechts» stehenden SP-Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH: -5.6) und der am
weitesten «links» positionierten CVP-Ständerätin Anne Seydoux-Christe (JU) lagen
knapp 2 Skalenpunkte. Mit Raphaël Comte (fdp, NE) fand sich gar ein FDP-Ständerat an
dieser Position (-3.8). Allerdings war Comte damit relativ weit von seiner restlichen
Ständeratsfraktion entfernt, bei der Philipp Müller (fdp, AG) bei 3.6 den rechten Rand
einnahm. Auch hier war der Skalenabstand zur SVP, deren Spektrum sich zwischen den
beiden Schwyzer Ständeräten, Alex Kuprecht (6.9) und Peter Föhn (10.0) erstreckte, mit
3.3 Punkten kleiner als im Nationalrat. 8
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Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Im Vorfeld der Kantonsratswahlen 2019 in Zürich fiel die entsprechende mediale
Berichterstattung deutlich geringer aus als diejenige zu den Regierungsratswahlen 2019.
Verschiedene Fazits zur Performanz des Parlaments stellten diesem ein eher schlechtes
Zeugnis aus, zumal seine Entscheidungen – insbesondere zu den wichtigsten
Geschäften – mehrfach vom Volk korrigiert worden seien. Der Tagesanzeiger stellte mit
Verweis auf eine Studie von Politikwissenschaftern der Universität Zürich, Sarah
Bütikofer und Thomas Widmer, fest, dass die bürgerlichen Parteien SVP, FDP und CVP
in dieser Legislatur häufig unterschiedlicher Meinung gewesen seien; nur in zwei
Dritteln aller Abstimmungen habe man gleich gestimmt. Und dies, obwohl FDP und CVP
mit 84 Prozent gleichen Stimmentscheiden die höchste Übereinstimmung aller Parteien
aufgewiesen hätten – noch vor SP und Grünen mit 82 Prozent. Die FDP sei zusammen
mit der GLP in dieser Legislatur auch am häufigsten erfolgreich gewesen, nämlich in 72
Prozent aller Abstimmungen. Am häufigsten auf der Verliererseite standen gemäss der
Studie die SP (46.2%), die EVP (42.3%) und die Grünen (41.1%). 
Über die Kandidatinnen und Kandidaten wurde vor den Wahlen nur wenig berichtet. Im
Mittelpunkt standen vor allem Sarah Akanji (ZH, sp), Valentin Landmann (ZH, svp) und
Kathy Riklin (cvp, ZH). Erstere kandidierte für die SP und setzte sich vor allem für
Gleichstellungs- und Genderfragen ein. Die mediale Aufmerksamkeit drehte sich zu
diesem Zeitpunkt jedoch noch hauptsächlich um ihren Bruder, den Fussball-
Nationalspieler Manuel Akanji. Landmann, der «bekannteste Strafverteidiger der
Schweiz» (SRF), war von der SVP Zürich Kreis 7 und 8 angefragt worden, wurde bei der
Mitgliederversammlung im April 2018 aber noch nicht offiziell aufgestellt. Man müsse
schauen, wo Engpässe bestünden und wo man entsprechend Quereinsteiger einsetzen
könne, erklärte Gregor Rutz (svp, ZH). Später fand sich Landmann dennoch auf dem
ersten Listenplatz im Kreis 7 und 8 wieder. Auch die Situation von Kathy Riklin, die nach
dem Zürcher Gemeinderat und dem Nationalrat nun auch noch für den Kantonsrat
kandidierte, wurde in den Medien erläutert. Zwar belegte sie auf der CVP-Liste im Kreis
1 und 2 der Stadt Zürich Platz zwei, da die CVP seit 1991 in diesem Wahlkreis jedoch
keinen Sitz mehr geholt hatte, rechnete sie nicht mit einer Wahl. Ihre Kandidatur sei
«von Bern» gewünscht worden, erklärte Riklin. 
Insgesamt kandidierten in den 18 Wahlkreisen 1734 Personen, 41.7 Prozent davon waren
Frauen. Damit erreichte der Frauenanteil auf den Listen einen neuen Höchststand.
Dabei wiesen alle Parteien mehr Frauen auf ihren Listen auf als noch bei den Wahlen
2015. Deutlich untervertreten waren jedoch noch immer die Jungen; nur 2
Kandidierende waren unter 30 Jahre alt. 

Am 24. März 2019 ergaben sich überraschend deutliche Änderungen in den
Machtverhältnissen des Zürcher Kantonsparlaments: Mit 5.3 Prozentpunkten respektive
4.7 Prozentpunkten Stimmenzuwachs waren die Grünen und Grünliberalen die
deutlichen Gewinnerinnen der Wahl – beide erzielten dadurch neun zusätzliche Sitze
und kamen neu auf 22 respektive 23 Sitze. Die Grünliberalen holten in allen Gemeinden
und Wahlbezirken mehr Stimmen als noch 2015; die Grünen gewannen vor allem in den
Städten. Ansonsten konnten nur die AL (+0.17 Prozentpunkte) und die PdA (+0.17
Prozentpunkte) ihre Wähleranteile vergrössern, wobei nur die AL daraus einen
Sitzgewinn schlagen konnte. Alle anderen Parteien verloren mehr oder weniger deutlich.
Am deutlichsten traf es die SVP, die in 154 von 162 Gemeinden verlor, insgesamt 5.7
Prozentpunkte weniger Stimmen machte als vier Jahre zuvor und dadurch neun ihrer
Parlamentssitze abgeben musste. Auch für die BDP war das Ergebnis höchst
unerfreulich: Sie verlor zwar nur 1.1 Prozentpunkte ihrer Stimmen, erreichte aber in
keinem Wahlbezirk das Quorum und musste entsprechend alle ihre Sitze abgeben. Auch
die FDP (-1.66 Prozentpunkte, -2 Sitze), die CVP (-0.59 Prozentpunkte, -1 Sitz), die EDU
(-0.39 Prozentpunkte, -1 Sitz) sowie die SP (-0.36 Prozentpunkte, -1 Sitz) verloren einen
Teil ihrer Sitze. Damit hielten die bürgerlichen Parteien SVP, FDP, CVP und EDU
gemeinsam nur noch 86 Sitze und konnten damit nicht mehr die absolute Mehrheit im
Parlament stellen. Da das linke Lager aus SP, Grünen und AL zusammen 63 Stimmen, bei
Einbezug der EVP 71 Stimmen erreichte, sah der Tagesanzeiger die GLP neu als
«Mehrheitsbeschafferin im Parlament». Entsprechend spannend sei für sie die neue
Legislatur.
Zudem bestätigte sich, was der hohe Frauenanteil auf den Listen bereits angekündigt
hatte: Das neue Parlament wird zu 41.1 Prozent aus Frauen bestehen, was einen
historisch hohen Frauenanteil darstellte. 37 Prozent der Kandidatinnen verglichen mit
26 Prozent der Kandidaten erreichten eine höhere Platzierung auf ihrer Liste als ihr
ursprünglicher Listenplatz gewesen war. Die Wahlzettel wurden somit häufiger
zugunsten der Frauen als zugunsten der Männer abgeändert. Fabrizio Gilardi, Professor
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an der Universität Zürich, errechnete in dieser Wahl einen Frauenbonus in der Höhe
von 2.2 Prozent. 
Gewählt wurden schliesslich auch Sarah Akanji, die drei Bisherige auf ihrer Liste
überholte, und Valentin Landmann, nicht aber Kathy Riklin. 9

Eidgenössische Wahlen

Anlässlich der Ständeratswahlen im Kanton Zürich gaben zwei politische
Schwergewichte ihren Rücktritt bekannt. Es waren dies FDP-Ständerat Felix Gutzwiller
und GLP-Ständerätin Verena Diener. Sie waren seit 2007 im «Stöckli» und legten somit
beide nach zwei Legislaturen ihr Amt nieder. Die FDP war seit 1983 ununterbrochen im
Ständerat vertreten und stand mit Unternehmer und Nationalrat Ruedi Noser in den
Startlöchern für die Nachfolge von Gutzwiller. Neben Noser galt dieses Mal mit
Nationalrat und Rechtsprofessor Daniel Jositsch ein Sozialdemokrat als Kronfavorit. Für
die SP bot sich der Doppelrücktritt als ausgezeichnete Chance im Kanton Zürich endlich
wieder einen Ständevertreter zu stellen. Das letzte Mal war dies mit Emilie Lieberherr
zwischen 1978 und 1983 gelungen. Die SVP, welche ihren Sitz 2007 an Verena Diener
verloren hatte, versuchte Hans-Ueli Vogt die Rückeroberung; Vogt lehrt wie Jositsch an
der Universität Zürich. Die Grünliberalen wollten einen möglichen Sitzverlust nicht
einfach so über sich ergehen lassen und kandidierten mit Aushängeschild und
Parteipräsident Martin Bäumle. Des Weiteren stellten sich Bastien Girod von den
Grünen, Barbara Schmid-Federer von der CVP und Maja Ingold von der EVP zur Wahl.
Als krasse Aussenseiter galten ausserdem David Herzog von der Piratenpartei und Joel
von Allmen von Ecopop.
Die Zürcher Ständeratswahlen gehörten im interkantonalen Vergleich zu den offensten
und spannendsten Wahlen. Die Vielzahl an Kandidierenden machte einen zweiten
Wahlgang absehbar. FDP und SVP machten analog zu den Nationalratswahlen vor allem
mit ihrer Uneinigkeit Schlagzeilen. SVP-Kantonalpräsident Alfred Heer bezeichnete
Noser als «Euro-Turbo» und schloss eine Unterstützung des FDP-Kandidaten aus.
Hans-Ueli Vogt galt seinerseits zwar eher als konzilianter und konsensorientierter SVP-
Vertreter, bei der FDP stand aber ein Zusammenspannen ebenfalls ausser Frage. Dies
umso mehr, als dass Vogt als Vater der «Selbstbestimmungsinitiative» den europa- und
aussenpolitischen Graben zwischen den beiden Parteien nachgerade verkörperte. Der
SVP-Kandidat gab sich alle Mühe, im Wahlkampf nicht mit «seiner» Initiative in
Verbindung gebracht zu werden und fokussierte explizit auf Wirtschaftsthemen. Eine
Auswertung von Smartvote verdeutlichte die Differenzen zwischen Noser und Vogt, was
die «ungeteilte Standesstimme» der Bürgerlichen ebenfalls als Relikt aus anderen
Zeiten erscheinen liess. Die dritte bürgerliche Kandidatin, Barbara Schmid-Federer, galt
als Vertreterin des gesellschaftsliberalen Flügels. Im Gegensatz zu den FDP- und SVP-
Kandidaten erhielt Schmid-Federer allerdings keine Unterstützung des
Gewerbeverbands, weil dieser sie als «zu links» betrachtete. Im vom Gewerbeverband
angeregten KMU-Rating der Bundesparlamentarier landete die CVP-Vertreterin denn
auch nur auf dem 130. Rang – und damit parteiintern einzig vor ihrer Zürcher
Nationalratskollegin Kathy Riklin. Für SP-Spitzenkandidat Daniel Jositsch versprachen
diese Differenzen im bürgerlichen Lager eine gute Ausgangslage. Jositsch war laut
Medien das nationale Aushängeschild des «rechten» Flügels der SP. Es wurde
entsprechend erwartet, dass der amtierende Volksvertreter weit über die Parteigrenzen
hinweg Stimmen ergattern würde. Eine im Vorfeld publizierte Wahlumfrage bestätigte
dies und deutete sogar darauf hin, dass Jositsch die Wahl bereits im ersten Durchgang
gelingen könnte. Die Grünen konnten mit Bastien Girod auf einen ebenfalls profilierten
Nationalrat setzen. Girod hatte sich innerhalb seiner Partei gegen die vier Jahre zuvor
abgewählte Nationalrätin Katharina Prelicz Huber durchgesetzt. Girod wurde zugetraut,
mehr Stimmen aus anderen Parteien zu holen, als seine stramm links politisierende
Parteikollegin. Tatsächlich wurde mancherorts schon über ein allfälliges Szenario à là
Waadt 2007 spekuliert, wo nach einem Doppelrücktritt ein rotgrünes Duo den Einzug in
die kleine Kammer geschafft hatte. Die Sitzverteidigung der GLP schien angesichts der
prominenten und breit gefächerten Konkurrenz als eher unwahrscheinlich, auch wenn
Martin Bäumle als Zugpferd als ernstzunehmender Kandidat betrachtet wurde. EVP-
Kandidatin Maja Ingold hingegen hatte schon bei den letzten Ständeratswahlen lediglich
knapp 5 Prozent der Stimmen erhalten und auch heuer wurde ihr kaum ein besseres
Resultat zugetraut. 
In Sachen Werbung war im Zürcher Wahlkampf SVP-Kandidat Hans-Ueli Vogt
omnipräsent. Die Vielzahl an Plakaten und Inseraten, welche mit seinem Konterfei
geschmückt waren, liessen den Tages-Anzeiger zur Schlagzeile «Und täglich grüsst
Hans-Ueli Vogt» hinreissen. 
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Von der Spitze grüsste am Wahltag aber SP-Kandidat Daniel Jositsch. Er schafft die
Wahl tatsächlich bereits im ersten Wahlgang indem er mit 182'776 Stimmen das
absolute Mehr von 177'770 übersprang. Ruedi Noser folgte mit recht deutlichem
Abstand und 148'558 Stimmen auf Rang zwei. Dahinter reihten sich Hans-Ueli Vogt mit
123'144 Stimmen und Bastien Girod mit 80'737 Stimmen ein. Enttäuschend war die Wahl
für Martin Bäumle, welcher mit 57'125 Stimmen eher unter den Erwartungen blieb.
Weiter hinten im Kandidatenfeld folgten Barbara Schmid-Federer (34'639 Stimmen),
Maja Ingold (21'603 Stimmen), David Herzog (3'069 Stimmen), Joel von Allmen (1'350
Stimmen) und Vereinzelte mit insgesamt 58'050 Stimmen. Mit der vorzeitigen Wahl
Jositschs war für die bürgerlichen Parteien FDP und SVP das ungünstigste Szenario
eingetreten. Da Noser und Vogt mit Bastien Girod noch ein grüner Kandidat im Nacken
sass, wäre ein Rückzug einer der beiden aus bürgerlicher Sicht durchaus sinnvoll
gewesen. Beide Parteien hielten aber – im Gegensatz zu den Mitteparteien – an ihren
Kandidaturen fest. So kam es im zweiten Wahlgang zum Dreikampf zwischen Ruedi
Noser, Hans-Ueli Vogt und Bastien Girod. Bei der FDP war man verständlicherweise
nicht glücklich über das Festhalten der SVP an Vogt. Bei der Volkspartei liess man aber
verlauten, dass man sich nicht für die FDP verantwortlich sehe. Laut SVP-Präsident
Alfred Heer war dies auch die Konsequenz der freisinnigen Absage an die SVP bezüglich
einer Listenverbindung für die Nationalratswahlen. Immerhin machte die SVP der FDP
noch das überkantonale Angebot, Vogt zurückzuziehen, falls der Aargauer FDP-Kandidat
Philipp Müller seinerseits zu Gunsten von SVP-Mann Hansjörg Knecht verzichten würde.
Dieses Angebot wurde von der FDP aber ausgeschlagen. Beruhigt haben dürfte die
Liberalen eine Nachwahlbefragung der Forschungsstelle sotomo, welche die
Sympathien der Wähler im zweiten Wahlgang klar auf Seiten Nosers fand. Das Forum
Zürich – ein Zusammenschluss Zürcher Wirtschaftsverbände – gab nach Stimmfreigabe
im ersten Durchgang nun ebenfalls die Unterstützung für Ruedi Noser bekannt.
Gleichzeitig machten die Verbände ihrem Ärger über die fehlende Einigkeit im
bürgerlichen Lager Luft. Auf die Seite des FDP-Kandidaten schlugen sich auch alle
bürgerlichen Mitteparteien – mit Ausnahme der GLP, welche Stimmfreigabe beschloss.
Die SP stellte sich hingegen erwartungsgemäss hinter Girod. Doch auch bei den
Sozialdemokraten gab es einzelne Exponenten wie etwa Elmar Ledergerber, Markus
Notter oder Mario Fehr, welche sich für Ruedi Noser aussprachen ohne zu verhehlen,
dass damit Vogts Wahlchancen minimiert werden sollten.
Den vielen Spekulationen wurde am 22. November mit dem Sieg von Ruedi Noser im
zweiten Wahlgang ein Ende gesetzt. Der FDP-Kandidat überflügelte seine Konkurrenten
mit 150'548 Stimmen deutlich. Das zweitbeste Resultat erzielte nicht etwa Vogt,
sondern Bastien Girod mit 106'946 Stimmen. Hans-Ueli Vogt hingegen vereinte im
zweiten Durchgang nur noch 74'758 Stimmen auf sich. Das Resultat verdeutlichte, dass
die Wahlchancen von Vogt wohl kaum realistisch gewesen waren. Gleichzeitig war aber
auch Girod weit davon entfernt geblieben, Ruedi Noser ernsthaft gefährlich zu werden.
Somit teilen sich die Freisinnigen und die Sozialdemokraten erstmals seit den 1950er-
Jahren wieder die Standesstimme des Kantons Zürich. Die spannende Ausgangslage
hatte im ersten Wahlgang (45.8%) deutlich stärker mobilisiert als im zweiten (38.7%). 10

Wie es in einem bevölkerungsreichen Kanton zu erwarten ist, meldeten sich im Aargau
eine Vielzahl von Kandidaten jeglicher politischer Couleur zu den Ständeratswahlen an.
Die unbestrittene Favoritin auf einen der beiden Sitze war aber die erneut antretende
Sozialdemokratin Pascale Bruderer. Ihre Wiederwahl wurde denn auch in den Medien
als reine Formsache bezeichnet. Die Nationalratsmitglieder Philipp Müller (FDP), Hans-
Jörg Knecht (SVP) und Ruth Humbel (CVP) galten als aussichtsreichste Anwärter auf den
zweiten zu vergebenden Sitz. Trotz Listenverbindung bei den Nationalratswahlen
konnten sich  CVP, FDP und SVP für den Ständeratswahlkampf lediglich auf einen – in
den Medien so bezeichneten – „Nicht-Angriffs-Pakt“ einigen.  Ins weitere
Kandidatenfeld reihten sich Irene Kälin (GPS), Beat Flach (GLP), Bernhard Guhl (BDP),
Samuel Schmid (SLB) und Pius Lischer (parteilos) ein. Reelle Hoffnungen durfte sich von
letzteren wohl niemand machen, weswegen einige der Kandidaturen doch eher als
Wahlkampf-Lokomotiven für den Nationalrat aufgefasst wurden.
Für Aufruhr im bürgerlichen Lager sorgte zunächst die bisherige FDP-Ständerätin
Christine Egerszegi, welche sich auf der Website von Pascale Bruderer für deren
Wiederwahl aussprach. Dies sorgte naturgemäss in FDP-Reihen für einigen Unmut. Im
Vorfeld der Wahl am meisten zu reden gab jedoch der schwere Autounfall Philipp
Müllers. Dieser geriet Anfang September mit seinem Auto bei Lenzburg AG auf die
Gegenfahrbahn und verletzte dabei eine 17-Jährige Rollerfahrerin, welche sich schwere
Beinverletzungen zuzog. Im Anschluss an den Unfall bestätigte Müller die Weiterführung
seiner Kandidatur, zog sich jedoch aus dem aktiven Wahlkampf zurück. Letztlich
prognostizierten die Umfragen jedoch keine einschneidende Auswirkung des Unfalls auf
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die Popularität Müllers, weshalb weiterhin mit einem ausgeglichenen Wahlkampf
gerechnet wurde.

Wie erwartet wurde Pascale Bruderer bereits im ersten Wahlgang klar gewählt. Mit
104‘687 Stimmen übertraf sie das absolute Mehr deutlich und zwar um fast 15‘000
Stimmen. Dahinter reihten sich Knecht (77‘255 Stimmen) und Müller (71‘445 Stimmen)
mit grossem Abstand vor Humbel ein, welche nur 33‘900 Stimmen auf sich vereinen
konnte. Entgegen der Erwartung vieler zog sich Humbel nach diesem Resultat jedoch
nicht zurück, womit es im zweiten Wahlgang zu einem bürgerlichen Dreikampf kam. Die
möglichen Auswirkungen der Entscheidung der CVP-Kandidatin beherrschten in der
Folge die medial geführten Diskussionen im Vorfeld des zweiten Wahlgangs. Ein
Aufsplitten der Stimmen von Mitte-Rechts bis Links galt als wahrscheinlich, was die
Wahlchancen Hans-Jürg Knechts in den Augen vieler deutlich erhöhte. Verstärkt wurde
diese Sicht dadurch, dass Ruth Humbel mit der Empfehlung der Aargauer SP
prominenten Support aus dem linken Lager erhielt. Ebenfalls hinter ihre Kandidatur
stellte sich die BDP, während die GLP und die Grünen  auf eine Wahlempfehlung
verzichteten. 

Mit doch überraschender Deutlichkeit setzte sich schliesslich Philipp Müller im zweiten
Wahlgang durch. Der FDP-Parteipräsident holte 63'174 Stimmen, während Hansjörg
Knecht sich mit 53‘824 Stimmen und dem zweiten Rang begnügen musste. Ruth
Humbel kam mit 35‘909 Stimmen nicht in Reichweite eines Sitzgewinns. Der
einigermassen komfortable Vorsprung Müllers deutete klar darauf hin, dass der Support
für die CVP-Kandidatin aus dem linken Lager nur sehr beschränkt vorhanden war. In
jenen politischen Kreisen hatte die sichere Verhinderung eines SVP-Ständerats wohl
letztlich den Ausschlag für eine Unterstützung des FDP-Kandidaten gegeben. Der
parteilose Pius Lischer blieb mit 3‘204 Stimmen wie erwartet chancenlos. Mit der Wahl
von Pascale Bruderer und Philipp Müller änderte sich nichts an den Parteifarben der
Aargauer Delegation. Die SVP hingegen muss sich erneut gedulden, nachdem ihre
Vertretung in der Ständekammer durch den Rücktritt von Maximilian Reimann anlässlich
der Wahlen 2011 verlustig gegangen war. 11

Im Kanton Zürich kandidierten bei den Nationalratswahlen 2019 insgesamt 966
Personen auf 32 Listen. Der Frauenanteil unter den Kandidierenden betrug 43 Prozent.
Während die Anzahl Listen gegenüber 2015 leicht zurückging, bedeuteten die Zahl der
Kandidierenden und der Frauenanteil neue Höchstwerte. Zu vergeben waren im
bevölkerungsreichsten Kanton der Schweiz weiterhin 35 Sitze. 

Bei den Wahlen vor vier Jahren hatte sich entgegen dem nationalen Trend die SP als
Siegerin feiern lassen können. Sie hatte damals zwei zusätzliche Sitze gewonnen. Auch
die SVP und die FDP hatten zulegen können. Die Verteilung der 35 Zürcher
Nationalratssitze lautete seither: 12 SVP, 9 SP, 5 FDP, 3 GLP, 2 GPS, 2 CVP, 1 BDP, 1 EVP.
Die Ergebnisse der Kantonsratswahlen im März 2019 deuteten darauf hin, dass es für die
SVP schwierig werden könnte, bei den nationalen Wahlen im Oktober ihre zwölf Sitze zu
halten. Nach der veritablen Wahlschlappe bei den kantonalen Wahlen war auf Druck von
Parteidoyen Christoph Blocher fast die gesamte Parteileitung zurückgetreten. So stieg
die SVP mit einem jungen Interimspräsidenten, Patrick Walder, in den Wahlkampf. Die
Partei hatte zudem zwei Rücktritte zu verkraften – Jürg Stahl und Hans Egloff
verzichteten auf einen erneute Legislatur. Dafür gab bei der Volkspartei der 2015 nicht
wiedergewählte Christoph Mörgeli sein Comeback als Nationalratskandidat. Die SVP
verband dieses Jahr ihre Listen einzig mit der EDU. Die Gewinner bei den
Kantonsratswahlen waren die Grünliberalen und die Grünen gewesen. Die guten
Resultate und das aktuell heisseste Thema – die Klimapolitik – machten beiden Parteien
Hoffnung auf Sitzgewinne auch bei den nationalen Wahlen. Die beiden Zugpferde der
Zürcher Grünen – der Fraktionspräsident Balthasar Glättli und der ehemalige
Vizepräsident der Grünen Schweiz Bastien Girod – reihten sich auf der Hauptliste nur
auf den Plätzen drei und vier ein. Angeführt wurde die Liste von zwei Frauen – der
ehemaligen Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber sowie Parteipräsidentin Marionna
Schlatter-Schmid. Auf der Liste vertreten war ursprünglich auch das bekannte Model
Tamy Glauser. Allerdings zog Glauser ihre Kandidatur zurück, nachdem sie mit einer
«sehr unbedarften Aussage» über die angeblich heilende Wirkung von Veganer-Blut auf
einer Online-Plattform heftige Reaktionen ausgelöst hatte. Die andere Partei der
Stunde, die Grünliberalen, hatten auf das Wahljahr hin ihre Parteispitze ausgewechselt.
Das junge Duo Nicola Forster und Corina Gredig bildeten neu ein Co-Präsidium. Dank
diesem frischen Wind und einer Listenverbindung mit der CVP, der BDP und der EVP
erhoffte sich die GLP, die angestrebten Sitzgewinne zu realisieren. Eine gänzlich andere
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Stimmung herrschte derweil bei den Sozialdemokraten. Am meisten Schlagzeilen
generierte die SP im Wahljahr durch das parteiinterne Seilziehen über die künftige
politische Ausrichtung der Partei. Anhänger des sozialliberalen Flügels fühlten sich
dabei zunehmend marginalisiert. Der Konflikt führte schliesslich dazu, dass zuerst die
ehemalige Nationalrätin Chantal Galladé und danach der amtierende Nationalrat und
ehemalige Parteipräsident Daniel Frei aus der Partei austraten und zur GLP wechselten.
In Freis Fall geschah dies, nachdem die SP ihn bereits auf ihre Nationalratsliste gesetzt
hatte. Frei verzichtete letztlich ganz auf eine Teilnahme an den Nationalratswahlen.
Neben Verlusten von Parteiangehörigen und Wählerinnen und Wählern an die GLP
befürchteten die Genossen zusätzlich, dass linke Wechselwähler bei der «Klimawahl»
eher die Listenpartnerin, die Grünen, wählen würden und die SP so Sitze verlieren
könnte. Auch im Lager der Christdemokraten kam es zu einem Wirbel um eine
Personalie. Kathy Riklin (CVP) wurde nach zwanzig Jahren als Nationalrätin von ihrer
Partei nicht mehr nominiert. Stattdessen kandidierte Riklin für die Christlichsoziale
Vereinigung – mit geringen Chancen auf eine Wiederwahl. Bei der FDP kandidierte der
aufstrebende Jungpolitiker und ehemalige Präsident der Jungfreisinnigen, Andri
Silberschmidt. Da sämtliche fünf bisherigen Freisinnigen erneut zur Wahl antraten,
erklärte die FDP offiziell den Gewinn eines Sitzes zum Ziel. Trotz dieses hochgesteckten
Ziels ging die FDP keine Listenverbindung mit anderen Parteien ein. Die Zürcher EVP ist
seit 100 Jahren fast ausnahmslos im Nationalrat vertreten, da sie auf eine treue
Wählerschaft zählen kann. Ihr Sitz schien daher auch dieses Jahr nicht in Gefahr. Ganz
anders sah die Ausgangslage bei der anderen Partei aus, welche 2015 einen Sitz geholt
hatte: Bei der BDP ging es ums politische Überleben, nachdem die Partei im März bei
den kantonalen Wahlen alle ihre fünf Sitze im Kantonsparlament verloren hatte.

Am Wahlsonntag dominierte die Farbe Grün. Sowohl die Grünen (+7.2 Prozentpunkte,
neu 14.1%) als auch die Grünliberalen (+5.8 Prozentpunkte, neu 14.0%) konnten ihre
Wähleranteile deutlich ausbauen und gewannen je drei zusätzliche Sitze. Für die
Grünen zog neben den beiden Bisherigen und den Spitzenkandidatinnen Schlatter-
Schmid und Perlicz-Huber auch noch Meret Schneider in die Grosse Kammer ein. Bei
den Grünliberalen gab es nach dem Rücktritt von Thomas Weibel sogar Platz für vier
neue Gesichter. Corina Gredig, Jörg Mäder, Judith Bellaïche und Barbara Schaffner
vertreten neu den Kanton Zürich in Bundesbern. Co-Präsident Nicola Forster verpasste
den Einzug ins Parlament nur knapp. Auf der Verliererseite befanden sich die SVP und
die SP, welche je zwei Sitze abgeben mussten. Am meisten Wähleranteile verlor die SP (-
4.1 Prozentpunkte, neu 17.3%). Trotzdem schaffte eine neue Sozialdemokratin den
Sprung in den Nationalrat, denn Céline Widmer setzte sich gleich vor zwei bisherige
Nationalräte – Martin Naef und Thomas Hardegger –, die beide die Wiederwahl
verpassten. Die SVP verlor beinahe so viele Wählerprozente (-4.0 Prozentpunkte, neu
26.7%) wie die SP. Während Martin Haab, der erst im Juni für Jürg Stahl nachgerutscht
war, sein Mandat verteidigen konnte, verpasste Claudio Zanetti nach nur einer
Legislatur im Nationalrat seine Wiederwahl. Auch Christoph Mörgeli verpasste seinen
Wiedereinzug in die Grosse Kammer. Ebenfalls zu den Verlierern des Tages gehörten die
CVP und die BDP. Die CVP konnte ihren Wähleranteil zwar leicht ausbauen (+0.2
Prozentpunkte, neu 4.4%), verlor aber trotzdem einen ihrer beiden Sitze. Für die BDP
verkam die Wahl zu einem veritablen Desaster. Sie verlor über die Hälfte ihres
Wähleranteils (neu 1.6%) und mit der Nicht-Wiederwahl von Rosmarie Quadranti war
die BDP Zürich ab sofort nicht mehr im Nationalrat vertreten. Die FDP verlor zwar 1.6
Prozentpunkte ihres Wähleranteils (neu 13.7%) und war damit neu nur noch die
fünftstärkste Kraft im Kanton, doch immerhin konnte sie ihre fünf Sitze verteidigen.
Andri Silberschmidt schaffte den Einzug ins Parlament und verdrängte damit den
Direktor des SGV Hans-Ulrich Bigler – eine herbe Niederlage für den Gewerbeverband,
da neben Bigler auch Verbandspräsident Jean-François Rime (svp, FR) abgewählt
wurde. Die EVP (+0.2 Prozentpunkte, neu 3.3%) verteidigte den Sitz von Niklaus Gugger
problemlos. Das beste Resultat aller Kandidierenden erzielte Roger Köppel (svp) mit
121'098 Stimmen. Die Zusammensetzung der Zürcher Nationalratsdelegation lautete
damit neu: 10 SVP, 7 SP, 6 GLP, 5 GP, 5 FDP, 1 CVP, 1 EVP. Der Frauenanteil unter den
Gewählten betrug neu 45.7 Prozent. Die Stimmbeteiligung fiel gegenüber 2015 um 2.8
Prozentpunkte (2019: 44.4%). 12
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Aussenpolitik

Aussenpolitik

Le Conseil fédéral a présenté le Rapport Europe 2006 durant l’année sous revue. Il
s’agissait, sept ans après, du premier rapport à faire suite à celui sur l’intégration de
1999. Les deux chambres ont pris acte du Rapport Europe 2006 en fin d’année, les
députés soulignant d’ailleurs la grande qualité de celui-ci. Les débats ont toutefois
clairement révélé les positions respectives des partis relativement aux enjeux liés à la
politique européenne de la Suisse.

Au Conseil des Etats, le rapporteur de la commission Philipp Stähelin (pdc, TG) a
indiqué que celle-ci souhaitait donner un cadre institutionnel aux accords bilatéraux
avec l’UE sous la forme d’un accord-cadre. Les représentants des partis bourgeois se
sont félicités de la nouvelle orientation adoptée par le Conseil fédéral, qui préconise
que l’adhésion à l’UE n’est plus son objectif stratégique, mais désormais seulement une
option stratégique parmi d’autres. Il ont salué là un retour à la réalité et au pragmatisme
helvétique. En effet, selon eux, la Suisse n’a pas voix au chapitre dans l’élaboration de la
législation européenne et il deviendra de plus en plus difficile de conclure des accords
bilatéraux, étant donné que ceux-ci devront désormais être ratifiés par un nombre bien
plus important d’Etats. Afin d’en tirer les conséquences sur le système fédéral et la
démocratie, et d’éviter que la Suisse soit dépassée par l’évolution rapide du droit
communautaire, ils ont demandé au Conseil fédéral de présenter un rapport sur le
fédéralisme. Le Rapport Europe 2006 a également soulevé quelques critiques, de la
gauche notamment. Il a en effet été reproché que le message politique du rapport était
très vague et peu pertinent, et que l’appréciation politique faisait défaut, alors même
qu’il appartenait au Conseil fédéral de formuler aussi des objectifs pour la politique
européenne. Prenant position dans le cadre de ces réactions, la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey a estimé que la Suisse pouvait aujourd’hui atteindre largement ses
objectifs par l’application et le développement de l’ensemble des accords bilatéraux,
tout en admettant que la situation pouvait évoluer à tout moment si les conditions
venaient à changer.

Au Conseil national, le démocrate du centre Christoph Mörgeli (ZH) a salué le fait que le
Conseil fédéral ait décidé de reléguer l’adhésion à l’UE au rang d’option à long terme. Il
a toutefois précisé que le groupe UDC aurait préféré voir le gouvernement retirer la
demande d’adhésion déposée en 1992. Le socialiste Mario Fehr (ZH) a, pour sa part,
remis en cause la pertinence de la voie bilatérale à moyen terme, arguant que la Suisse
ne pouvait pas se soustraire aux règles élaborées et adoptées au sein de l’UE, et que
l’adaptation autonome à la législation européenne sapait à la fois la démocratie directe
et la souveraineté helvétique. Il a ajouté qu’avec maintenant 25 pays et bientôt 27, la
voie bilatérale se compliquerait de plus en plus. Le PDC, par la voix de la conseillère
nationale Kathy Riklin (ZH), a lui aussi insisté sur les limites du bilatéralisme, soulignant
que les accords bilatéraux, statiques par nature, étaient remis en question à chaque
votation populaire. Les radicaux ont salué de leur côté la relégation de l’objectif
stratégique de l’adhésion au rang de simple option, estimant que cette mesure
s’imposait depuis longtemps. Les Verts, par la voix de Francine John-Calame (NE), ont
déploré l’absence d’objectifs pour l’avenir, surtout en ce qui concerne la faisabilité et
l’efficacité de futures négociations bilatérales avec 27 Etats. Ils ont ensuite appelé de
leurs vœux une adhésion à l’UE « dans un délai raisonnable ». Face à ces critiques, les
conseillères fédérales Micheline Calmy-Rey et Doris Leuthard ont mis en exergue la
nouvelle approche adoptée par le gouvernement en matière de politique européenne.
Elles ont précisé que la question idéologique de l’adhésion à l’UE avait volontairement
été laissée de côté au profit de la défense optimale des intérêts de la Suisse, et
notamment de la souveraineté fiscale des cantons. Les deux conseillères fédérales ont
précisé que la Suisse poursuivrait sur la voie bilatérale aussi longtemps que les
conditions-cadre économiques lui seraient favorables et que l’UE serait disposée à
conclure avec elle des accords sectoriels. 13
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Beziehungen zur EU

Lors de son examen par les chambres, les débats se sont presque exclusivement
concentrés sur la question, plutôt technique, de savoir si la reconduction de l’accord
sur la libre circulation des personnes (projet 1), d’une part, et son extension à la
Roumanie et à la Bulgarie (projet 2), d’autre part, constituaient deux questions
indépendantes l’une de l’autre ou un seul et même sujet. Au Conseil des Etats, le
contenu du projet n’a pas été contesté. Estimant que les deux arrêtés relevaient d’une
seule et même question, la majorité de la commission s’est prononcée, contrairement à
la proposition du Conseil fédéral, en faveur d'un seul arrêté fédéral (c’est-à-dire
intégrer l’arrêté fédéral concernant l'extension de l'accord sur la libre circulation des
personnes à la Bulgarie et à la Roumanie à l’arrêté fédéral concernant la reconduction
de l’accord sur la libre circulation des personnes). En rapport avec les tensions entre la
Suisse et l’UE sur la question de la fiscalité cantonale, une minorité Reimann (udc, AG) a
proposé de n’entrer en matière que sur la reconduction de l’accord sur la libre
circulation des personnes et de renvoyer au Conseil fédéral le projet portant sur son
extension à la Bulgarie et à la Roumanie, avec mandat d'en suspendre l'examen jusqu'à
ce que l'UE établisse une déclaration à caractère obligatoire aux termes de laquelle elle
ne mettra plus en cause le système fiscal suisse. Le rapporteur de la commission, Dick
Marty (prd, TI), a déclaré que faire cela reviendrait à tromper les citoyens en leur faisant
croire qu’ils ont le choix d’accepter la reconduction de la libre circulation et de rejeter
son extension. Selon le député tessinois, une libre circulation à la carte n’existe tout
simplement pas. D’autres orateurs se sont également opposés à une séparation des
deux objets, estimant que cela reviendrait à proposer au peuple un vote factice. Urs
Schwaller (pdc, FR) a notamment déclaré que la libre circulation des personnes devait
être considérée comme un dossier unique, sous peine de violer le principe de non-
discrimination entre les Etats de l’UE. Déclarant qu’il serait antidémocratique de ne pas
permettre au peuple de se prononcer séparément sur chacun des deux objets,
Maximilian Reimann (udc, AG) a justifié son rejet de la solution consistant à lier les deux
objets. Réunies lors de ce débat, les deux conseillères fédérales Eveline Widmer-
Schlumpf et Micheline Calmy-Rey ont expliqué que le Conseil fédéral avait voulu
souligner le rapport entre la reconduction et l’extension de la libre circulation en
présentant un seul message pour les deux arrêtés fédéraux. Elles ont averti qu’un refus
de la reconduction pour une durée indéterminée aurait pour effet, après six mois,
l’application automatique de la « clause guillotine », qui entraînerait la dénonciation
des six autres accords bilatéraux avec l’UE. Elles ont également ajouté que même si un
non à l’extension de la libre circulation à la Bulgarie et à la Roumanie n’aurait pas de
conséquences automatiques, il est plus que probable que l’UE n’accepterait pas que la
Suisse discrimine deux de ses membres, et la Suisse devrait affronter de pénibles
négociations avec l’UE. Le plénum a finalement suivi la proposition de la majorité de la
commission et a lié les deux projets. Au vote sur l’ensemble, l’arrêté fédéral a été
adopté par 34 voix contre 3.

Au Conseil national, une minorité de la commission, emmenée par Luzi Stamm (udc,
AG) et soutenue par des membres du groupe UDC, a proposé de ne pas entrer en
matière. En ce qui concerne la fusion des deux arrêtés fédéraux, la majorité de la
commission, soutenue par les groupes UDC et radical-libéral, a proposé de suivre le
Conseil fédéral et de voter sur deux arrêtés fédéraux séparés, alors qu’une minorité
Mario Fehr (ps, ZH), soutenue par le groupe socialiste et par une grande majorité des
Verts et du groupe démocrate-chrétien, a proposé de suivre la décision de la chambre
haute. Rappelant les problèmes que connaît l’Italie avec les Roms émigrés illégalement
de Roumanie et les risques d’une autre extension à d’éventuels nouveaux membres de
l’UE comme la Turquie, la Serbie ou le Kosovo, Luzi Stamm (udc, AG) a défendu sa
proposition de non-entrée en matière. Lui reprochant des propos purement
démagogiques dans la mesure où la libre circulation des personnes ne s’appliquait pas
aux immigrants illégaux, Kathy Riklin (pdc, ZH) s’est opposée aux arguments avancés par
le député argovien. Le plénum a finalement décidé d’entrer en matière sur le projet par
138 voix contre 53 (UDC uniquement), rejetant d’ailleurs cinq propositions de renvoi de
minorités issues du groupe UDC. Ces dernières souhaitaient poser plusieurs conditions
au projet : que l’UE garantisse le respect de la souveraineté fiscale de la Suisse ; que
l’UE négocie une clause de sauvegarde pour ces deux pays ; que le projet soit lié au
paiement de la contribution versée au titre de la cohésion pour la Roumanie et la
Bulgarie ; que le Conseil fédéral présente un rapport sur les conséquences d'une
extension de l'accord à d’éventuels nouveaux membres de l'UE ; que le Conseil fédéral
négocie une réglementation plus efficace concernant la réadmission des ressortissants
bulgares et roumains frappés d’une décision de renvoi. Lors de la discussion par
articles, les députés ont décidé, par 101 voix contre 82 et contrairement au Conseil des
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Etats, de suivre la majorité de la commission et de ne pas intégrer l’arrêté fédéral
concernant l’extension à celui concernant la reconduction de la libre circulation. Ils ont
également adopté, par 105 voix contre 70, une proposition du président de l’USS Paul
Rechsteiner (ps, SG) qui demandait au Conseil fédéral de soumettre, sept ans après la
reconduction de l’accord sur la libre circulation, un rapport sur les effets de cet accord
et un arrêté fédéral, sujet au référendum, sur la reconduction ou la dénonciation dudit
accord. Les propositions du groupe UDC visant à soumettre les arrêtés fédéraux
correspondants au référendum obligatoire, ont toutefois été rejetées. Au vote sur
l’ensemble, les deux arrêtés fédéraux ont été adoptés par 175 voix contre 10 (projet 1) et
par 134 voix contre 45 (projet 2).

Au Conseil des Etats, lors de la procédure d’élimination des divergences, la majorité de
la commission a proposé de maintenir sa décision de présenter un seul et unique
projet. Face à elle, une minorité Briner (prd, SH) a proposé de suivre la décision du
Conseil national et de présenter deux projets distincts. Le conseil a finalement décidé,
par 27 voix contre 16, de maintenir sa décision. Il a maintenu également l’autre
divergence d’avec le Conseil national en rejetant sans en débattre la proposition
Rechsteiner.

Au Conseil national, la majorité de la commission a également proposé de maintenir sa
décision de la première lecture (projet en deux parties distinctes). Face à elle, une
minorité emmenée par Kathy Riklin (pdc, ZH) a proposé de se rallier à la décision du
Conseil des Etats. Le plénum a toutefois suivi la proposition de la majorité par 106 voix
contre 86. Par 124 voix contre 61, il a également maintenu la proposition Rechsteiner.

En troisième et dernière lecture, les deux conseils ont campé sur leur positions
respectives, tant sur la question de la fusion des deux projets (le Conseil des Etats par
25 voix contre 16 et le Conseil national par 101 voix contre 86) que sur celle du
référendum après sept ans (tacitement et par 116 voix contre 66, respectivement).

La conférence de conciliation a proposé de suivre le Conseil des Etats et de ne
proposer qu’un seul projet. Au niveau la deuxième divergence, la conférence a
également retenu pour l’essentiel la décision de la chambre haute : elle a proposé de
biffer la possibilité d’organiser une votation sur la reconduction de la libre circulation
au bout de sept ans, mais de charger le gouvernement de présenter, au plus tard avant
le prochain élargissement de l'UE, un rapport sur les effets de la reconduction des
accords bilatéraux et, au besoin, une série de propositions visant à améliorer les
mesures d'accompagnement contre la sous-enchère salariale et sociale. Ces
propositions ont été adoptées par 32 voix contre 6 par le Conseil des Etats et par 119
voix contre 58 par le Conseil national. Au vote final, le projet a été adopté par 35 voix
contre 2 au Conseil des Etats et par 143 voix contre 40 au Conseil national, les deux
tiers environ de l’UDC s’y opposant. 14

Zwischenstaatliche Beziehungen

In der Herbstsession 2009 nahmen sowohl der Ständerat wie auch der Nationalrat
Kenntnis vom Bericht zu den abgeschlossenen internationalen Staatsverträgen im Jahr
2008. Wie jedes Jahr listete der Bericht jene bilateralen und multilateralen Verträge
auf, die ohne parlamentarische Ratifikation abgeschlossen werden konnten. Nach
eingehender Prüfung durch die APK-NR verkündete deren Sprecherin Kathy Riklin (cvp,
ZH), dass keiner der 319 Verträge dem Parlament hätte vorgelegt werden müssen. Diese
Meinung vertrat auch Dick Marty (fdp, TI), der Sprecher der APK-SR. Gelobt wurde
zudem von beiden Kommissionen die übersichtlichere, vereinheitlichte Darstellung der
einzelnen Verträge, welche den Bericht besser lesbar mache. 15
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Hansjörg Knecht (udc, AG) a déposé une initiative parlementaire qui souhaite introduire
un mécanisme de rapport d'experts indépendants en amont du processus législatif. S'il
reconnaît l'importance de l'analyse d'impact de réglementation (AIR), il explique que ce
processus n'est effectif qu'au terme du processus législatif. Or, une analyse de la
qualité de la réglementation en amont de la consultation permettrait d'améliorer la
qualité de celle-ci. Une modification de la loi sur la consultation (LCo) introduirait des
rapports explicatifs d'indépendants lors des consultations. Ces rapports auraient
notamment pour objectif d'analyser les défaillances de marché, de clarifier les
objectifs, de vérifier le lien entre objectif et réglementation, d'attester du recours au
savoir-faire scientifique, de vérifier l'existence d'autres solutions et de contrôler
l'incitation à l'autoréglementation. La commission des institutions politiques du Conseil
national (CIP-CN) a adopté l'initiative par 13 voix contre 10. Les avantages d'une
évaluation précoce dans le processus législatif ont fait pencher la balance. Une
minorité a souligné le risque de bureaucratisation. Puis, la commission des institutions
politiques du Conseil des Etas (CIP-CE) a également adopté l'initiative par 6 voix contre
3 et 2 abstentions. De son côté, la CIP-CE a souligné l'importance d'un rapport
d'indépendants. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.10.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Nationalrat Hansjörg Knecht (svp, AG) kritisierte mit einem im September
verabschiedeten Postulat den steigenden Personal- und Kostenaufwand in der
Verwaltung der schweizerischen Landwirtschaft. 1960 hätten sich im Schnitt 0,6
Beamte um 1'000 Bauern gekümmert, 2012 seien es derer bereits 4,2 gewesen. Bedingt
und verschärft würde diese Entwicklung durch die zunehmende Akademisierung der
Staatsangestellten, durch mehr Stellen in den landwirtschaftlichen Forschungsanstalten
sowie durch agrarpolitische Instrumente wie etwa die Landschaftsqualitätsbeiträge,
welche einen hohen Kontrollbedarf mit sich bringen. Der Anteil des Geldes, welches als
Finanzhilfe an die Landwirtschaft fliesse, werde dadurch massiv geschmälert. Es seien
daher Massnahmen zu überprüfen, mit denen der administrative Aufwand für Bund und
Kantone verringert und der Verwaltungsapparat auf diesen Ebenen abgebaut werden
kann. 17

POSTULAT
DATUM: 26.09.2014
JOHANNA KÜNZLER

Afin de répondre à plusieurs objets parlementaires – outre le postulat Aebi 15.3862, les
postulats Knecht 14.3514, Aebi 14.3618, de Buman 14.3991, Keller-Sutter 14.4046 ainsi
que la motion Müller 14.4098 sont concernés – traitant de la question de l'allègement
de la charge administrative des agricultrices et agriculteurs, l'OFAG a initié un projet
participatif ayant débouché à un rapport proposant diverses solutions. Plus de 800
projets ont été récoltés dans le cadre de cette démarche regroupant les différents
acteurs concernés (agriculteurs et agricultrices, organisations agricoles, cantons, etc.),
dont environ 50 qui ont été rapidement mis en œuvre. Par la suite, 19 propositions
supplémentaires ont été intégrées au train d'ordonnances 2016. Ainsi, il n'est – pour
donner un exemple concret – plus exigé des agriculteurs et agricultrices qu'ils
documentent les emplacements des poulaillers mobiles. La simplification
administrative n'est pourtant pas simple et a soulevé de nombreuses questions lors du
projet participatif. En effet, l'allégement ne doit, par exemple, pas se faire au détriment
de dispositions claires permettant aux organes de contrôle de constater certains
manquements. Pour cela, l'OFAG intégrera une analyse détaillée de la simplification
administrative dans ses rapports annuels et prévoit de mener une analyse de fond
quant à la relation entre secteur agricole et Etat dans le cadre de l'élaboration de la PA
22+. 18
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Le conseiller national Hansjörg Knecht (udc, AG) estime que les paysans sont de plus en
plus incité à devenir des paysagistes, en lieu et place de leur fonction d'agriculteur
productiviste. Au travers de sa motion intitulée Halte aux projets de qualité du
paysage, ce membre argovien de l'UDC veut que la loi sur l'agriculture soit modifiée afin
d'accorder les moyens mis à disposition pour les projets de qualité du paysage à
l'agriculture productiviste uniquement. Il estime, en effet, que l'agriculture doit
conserver comme tâche principale cette fonction productiviste, alors qu'avec la loi
actuelle les agriculteurs sont forcés de recourir aux subventionnements liés aux projets
de qualité du paysage (ceux-ci représentant un revenu non-négligeable). Il demande, de
plus, à ce que les régulations non-nécessaires ainsi que les subventions liées à des
aspects trop esthétiques et trop complexes soient supprimés pour, à la place,
renforcer cette agriculture productiviste et entrepreneuriale qu'il appelle de ses
voeux.
Au nom du Conseil fédéral, Johann Schneider-Ammann, admet être surpris que cette
thématique des projets concernant la qualité du paysage ait pris autant d'ampleur dans
les discussions. Précisant que deux tiers des exploitations suisses ont signé un accord
d'exploitation de 8 ans relatif à ces incitations, le conseiller fédéral Schneider-Ammann
attend les résultats d'un rapport d'évaluation des contributions pour la qualité du
paysage, qu'il utilisera afin de déterminer comment développer ces outils à partir de
2022. C'est pour cette raison que le Conseil fédéral ne veut pas prendre de mesures
maintenant. Toutefois, Johann Schneider-Ammann a dévoilé les premières résultats
d'une évaluation portant sur les impacts de la politique agricole 2014-2017 et a fait
remarquer que le niveau de production ne s'est pas affaissé, comme redouté. Au
contraire, les agriculteurs suisses produisent plus que ce qui avait été projeté, même
avec l'introduction des contributions pour ces projets de qualité de paysage, qui,
comme rappelé par Hanjörg Walter (udc, TG) est un nouvel instrument de la politique
agricole.
Au final, le Conseil national accepte de justesse la motion Knecht par 93 voix contre 89
et 3 abstentions. La motion passe donc aux mains du Conseil des Etats. 19

MOTION
DATUM: 15.06.2017
KAREL ZIEHLI

Contrairement à la chambre basse, le Conseil des Etats a rejeté sans discussion la
motion Knecht (udc, AG) «Halte aux projets de qualité du paysage». A la tribune, Guy
Parmelin a expliqué que la mise en place d'un soutien à ces projets de qualité du
paysage répondait à une demande formulée par les paysans et paysannes eux-mêmes.
De plus, tout semble indiquer que cela n'interfère pas sur la production agricole, celle-
ci étant même légèrement en hausse pour certaines cultures depuis l'introduction de
ce programme. Le ministre de l'agriculture a toutefois précisé que ce dernier sera
amélioré en tenant compte des critiques et recommandations formulées dans le cadre
d'une évaluation publiée en 2017. 20

MOTION
DATUM: 17.06.2019
KAREL ZIEHLI

Landwirt (Beruf)

La chambre basse accepte, par 100 voix contre 81 et 3 abstentions, la motion Knecht
(udc, AG) demandant d'assouplir les sanctions en matière de paiements directs. La
majorité bourgeoise du Conseil national soutient la demande de l'élu UDC pour qui les
sanctions en cas de non-respect du cahier des charges permettant l'obtention de
paiements directs doivent être proportionnées. Hansjörg Knecht explique
qu'aujourd'hui, un.e paysan.ne faisant une erreur dans un domaine se voit couper ses
paiements directs dans d'autres domaines. Cette motion demande donc au Conseil
fédéral de modérer ce système de sanctions. 
Ce dernier se montrait, par ailleurs, opposé au texte, Guy Parmelin précisant que seules
15 exploitations par année en moyenne voient l'ensemble de leurs paiements directs
suspendus durant une année. Le modèle actuel est d'ores et déjà proportionné selon
l'exécutif, qui ajoute que le montant de la sanction pour la majorité des exploitations ne
respectant pas le cahier des charges ne s'élève pas à plus de CHF 500. 
Ces arguments n'auront pas suffi à convaincre une majorité de la chambre du peuple.
La motion passe donc en mains du Conseil des Etats. 21

MOTION
DATUM: 21.03.2019
KAREL ZIEHLI
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Landwirtschaft und Umweltschutz

Prenant acte de l'acceptation de deux motions identiques lancées par Sylvia Flückiger-
Bäni (udc, AG) pour la chambre basse (17.3843) et Peter Föhn (udc, SZ) pour la chambre
haute (17.3855), le Conseil fédéral propose de modifier la loi sur l'environnement afin
d'interdire la mise sur le marché de bois récolté illégalement. Comme expliqué au
plénum par le rapporteur francophone de la CEATE-CN, Jacques Bourgeois (plr, FR), les
deux motions avaient pour visée de rendre le droit suisse en la matière compatible avec
le droit européen. En effet, actuellement, les exportateurs de bois suisse sont pénalisés
par des entraves au commerce. Une reprise de la législation européenne permettrait
ainsi d'éviter de contrôler 96 pourcents des importations concernées. L'autre intérêt
est d'ordre écologique, comme expliqué par le rapporteur germanophone de la
commission, Bastien Girod (verts, ZH). Il énumère les problèmes liés à une
déforestation non contrôlée des forêts tropicales, notamment la perte de biodiversité,
le réchauffement climatique et la désertification des zones défrichées. L'écologiste
précise que la commission a ajouté deux aspects au projet du Conseil fédéral.
Premièrement, elle souhaite conserver l'actuelle obligation faite aux commerçant.e.s
d'informer les consommateurs et consommatrices de l'origine et du type du bois
utilisé. Et deuxièmement, elle propose d'habiliter le Conseil fédéral à définir des
exigences pour la mise sur le marché d'autres produits et matières premières pouvant
avoir un impact négatif sur l'environnement – l'huile de palme étant pris comme
exemple. L'exécutif se verrait même le droit d'interdire l'importation de certains
produits. Ceci fait écho aux nombreux débats sur l'huile de palme et les accords de
libre-échange facilitant son importation.
Alors que le projet du Conseil fédéral ne trouve pas d'opposition au sein de la chambre
du peuple, la deuxième proposition formulée par la majorité de la commission ne fait
pas l'unanimité, le groupe de l'UDC estimant que cet ajout est de trop, comme expliqué
par Hansjörg Knecht (udc, AG). Les deux motions, dont débouchait le projet initial de
l'exécutif, ne mentionnent à aucun moment d'autres produits que le bois. Adèle
Thorens (verts, VD), prenant la parole au nom du groupe des Verts, considère que cette
disposition est cohérente avec le reste du projet, le bois n'étant pas la seule matière
première importée pouvant avoir un impact environnemental néfaste à l'étranger.
L'acceptation de cette disposition permettrait de plus au Conseil fédéral d'agir
rapidement afin d'interdire ou de limiter l'importation d'autres produits qui se
révéleraient problématiques.
L'exécutif se montre favorable à cet ajout. La conseillère fédérale en charge des
questions environnementales, Simonetta Sommaruga, explique, en effet, que cette
disposition est similaire aux propositions que le Conseil fédéral avait formulées dans le
contre-projet à l'initiative «Pour une économie verte»; qui avait été finalement refusé
par le parlement. Elle tient à souligner qu'avant d'interdire tout produit, l'exécutif va
toujours chercher, en premier lieu, à résoudre les situations problématiques avec les
acteurs économiques concernés par le biais de mesures volontaires et incitatives. 
Lors du vote, une majorité du parlement (101 voix contre 76 et 2 abstentions) soutient
l'ajout de cette disposition octroyant plus de compétences au Conseil fédéral,
l'ensemble de la gauche et des partis du centre y étant favorable. Des voix éparses de
soutien sont également à trouver dans les rangs de l'UDC et du PLR. Lors du vote sur
l'ensemble, seuls trois députés (2 UDC et 1 PLR) s'opposent au projet, qui passe donc
aux mains du Conseil des Etats. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2019
KAREL ZIEHLI

Tierische Produktion

Eine Motion Knecht (svp, AG) wurde vom Nationalrat angenommen. Tierische
Schlachtnebenprodukte sollen demnach wieder für die Fütterung von Geflügel und
Schweinen zugelassen werden: So könne die Abhängigkeit der Schweizer Landwirtschaft
von Futtermittelimporten reduziert werden. Die Preise dieser Futtermittel seien in den
letzten Jahren stark angestiegen, ausserdem sei der Import problematisch, da das
Risiko der Einführung von gentechnisch verändertem Soja bestehe. Die Beurteilung des
Ständerats stand Ende Jahr noch aus. 23

MOTION
DATUM: 12.09.2013
JOHANNA KÜNZLER
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Die Ständekammer beschloss im Berichtsjahr, eine im Nationalrat lancierte und dort
angenommene Motion Knecht (svp, AG) abzuweisen. Diese hätte die Fütterung von
tierischen Schlachtnebenprodukten 13 Jahre nach deren Verbot aufgrund der
Rinderseuche BSE (bovine spongiforme Enzephalopathie) wieder einführen wollen.
Sowohl die zuständige Kommission als auch Bundesrat Berset betonten, dass dies nur
mit strengen Einschränkungen denkbar wäre, um die Sicherheit von Mensch und Tier zu
garantieren. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Landwirtschaft, des
Bundes, des Fleischhandels, der Grossverteiler und Konsumentenorganisationen kam
zum Schluss, dass dies kaum praktikabel und sehr teuer wäre. Da die Motion Teile dieser
Einschränkungen, wie etwa die strikte Trennung von Produktions- und
Verarbeitungslinie, bereits im Voraus explizit ausgeschlossen hatte, waren sich die
Ratsmitglieder rasch bezüglich deren Ablehnung einig, womit das Geschäft erledigt
wurde. 24

MOTION
DATUM: 04.03.2014
JOHANNA KÜNZLER

Pflanzliche Produktion

L'initiative parlementaire Knecht (udc, AG) intitulée «Mesures contre le bilan
catastrophique des fourrages concentrés» n'a pas trouvé les faveurs de la CER-CN. A
12 voix contre 12 – avec la voix prépondérante de Ruedi Noser (plr, ZH), président de la
commission – les membres de la commission estiment qu'il est trop tôt pour changer
l'actuelle politique agricole. En effet, la majorité de la commission rappelle que cela ne
fait qu'une année et demi que des modifications ont été apportées à cette dernière
concernant la possibilité de soutenir des cultures particulières, dont font partie les
céréales fourragères. De plus, les premiers chiffres à disposition dénotent plutôt une
tendance allant dans le sens d'une augmentation de ces céréales. La commission
souligne également que d'un point de vue écologique, il n'est pas cohérent de vouloir
soutenir de telles cultures destinées à la production animale, alors que nous vivons une
raréfaction des ressources et de l'eau. 
La minorité de la commission part, elle, du constat que les cultures fourragères ont
diminué de 40% ces vingt dernières années, tandis que les importations ont augmenté
de 60%, alors même que le cheptel a diminué. De plus, la minorité fait remarquer que
les consommateurs et consommatrices sont de plus en plus sensibles à la provenance
des produits alimentaires; une diminution de la production fourragère indigène irait
donc dans le mauvais sens. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.10.2014
KAREL ZIEHLI

Suivant la majorité de sa commission, le Conseil national a rejeté, à une courte
majorité, l'initiative parlementaire Knecht (udc, AG). Par 86 voix contre 82, les
parlementaires ne se sont pas laissé.e.s séduire par les arguments du député argovien.
Celui-ci a plaidé pour la mise en place d'un soutien spécifique aux cultures fourragères.
Il s'est montré mécontent de l'attitude du Conseil fédéral qui n'a pas pris en
considération la modification de la Loi sur l'agriculture (LAgr) apportée par le Parlement
dans le cadre de la politique agricole 2014-2017. Cette modification invitait l'exécutif à
faire une modification d'ordonnance afin de soutenir financièrement les cultures
fourragères. 
La majorité de la commission – représentée par Beat Jans (ps, BS) – a fait remarquer
qu'une acceptation de cette initiative parlementaire conduirait à avoir un article de loi
biaisé. En effet, serait ainsi inscrit dans l'article sur les cultures particulières que les
cultures de céréales fourragères doivent être soutenues financièrement, alors que les
cultures de céréales destinées à l'alimentation humaine peuvent être soutenues
financièrement. Cela amènerait un déséquilibre dans la loi difficile à justifier auprès de
la population. De plus, les surfaces agricoles étant fixes, l'augmentation d'une culture
amène, de facto, à la diminution d'une autre culture, ce qui est, dans ce cas,
difficilement imaginable pour le rapporteur de majorité de la commission. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.05.2015
KAREL ZIEHLI
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Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Im Juni 2019 beantragte Kathy Riklin (cvp, ZH), synthetische Pestizide zukünftig statt
dem reduzierten dem normalen Mehrwertsteuersatz zu unterstellen. Der Bundesrat
stellte sich ablehnend zur Motion und begründete die aktuelle Einstufung damit, dass
Vorleistungen für die Landwirtschaft genauso wie Lebensmittel früher gänzlich von der
Warenumsatzsteuer befreit gewesen seien, um eine Verteuerung der
Lebensmittelproduktion zu verhindern. Später habe man sie gemeinsam dem
reduzierten Satz zugeteilt, nun wolle man die verschiedenen Vorleistungen nicht
unterschiedlich besteuern. Zudem erwartete der Bundesrat von der vorgeschlagenen
Änderung keine starke Lenkungswirkung, da die Erhöhung grösstenteils als Vorsteuer
abgezogen werden könne. Er empfahl die Motion folglich zur Ablehnung. In der
Sommersessin 2021 nahm der Nationalrat die mittlerweile aufgrund des Ausscheidens
der Motionärin aus dem Rat von Niklaus-Samuel Gugger (evp, ZH) übernommene Motion
mit 119 zu 61 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) an. Zuvor hatte Gugger im Nationalrat darauf
hingewiesen, dass die Lenkungswirkung, wenn nicht bei der Landwirtschaft, dann
zumindest bei den Privatanwendungen auftreten könne, welche 10 bis 20 Prozent der
Nutzung der Pflanzenschutzmittel ausmache und bei welchen keine Vorsteuer
abgezogen werden könne. 27

MOTION
DATUM: 31.05.2021
ANJA HEIDELBERGER

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Während der Wintersession befassten sich die Räte mit den Differenzen bezüglich dem
Entlastungsprogramm 2003: In der ersten Runde schloss sich der Ständerat nur bei der
Aussetzung des AHV-Mischindexes und beim Programm EnergieSchweiz dem
Nationalrat an. Um zum Nationalrat, in dem der Systemwechsel bei der Fürsorge im
Asylbereich aufgrund einer taktischen Koalition zwischen der Linken und der SVP-
Fraktion vorläufig gescheitert war, eine Brücke zu bauen, präzisierte die kleine Kammer,
in welcher Form der Bund eine allfällige Nothilfe übernimmt. Insbesondere legte sie
fest, dass der Bundesrat die Nothilfepauschale aufgrund einer zeitlich befristeten
Kostenüberprüfung und nach Konsultation der Kantone anpassen wird. Diesem
Systemwechsel im Asylbereich stimmte der Nationalrat in der Folge zu. Zu weit ging der
grossen Kammer ein von Zuppiger (svp, ZH) eingebrachter Minderheitsantrag, der auch
die erst nach einem Verfahren abgewiesenen Asylsuchenden aus dem Fürsorgesystem
ausschliessen wollte. Beim Fonds für Eisenbahngrossprojekte folgte der Nationalrat
dem restriktiveren Sparkurs der kleinen Kammer: Er zeigte sich bereit, vom
Bundesanteil der LSVA befristet nur 80% in den Fonds für Eisenbahn-Grossprojekte zu
leiten. Die dabei eingesparten 325 Mio sollen bis 2009 wieder in den Fonds
zurückgezahlt werden. Nach längerer Diskussion um die Mittel im Bereich BFT setzte
sich schliesslich Kathy Riklin (cvp, ZH) mit einem Kompromissvorschlag durch:
Gegenüber dem Finanzplan sollen die Mittel für BFT um 296 Mio gekürzt werden. Dies
bedeutet ein jährliches Wachstum um ca. 5,2% gegenüber den ca. 4,8% gemäss
Ständerat. In der Einigungskonferenz setzte sich der Ständerat bei der Bildung
(jährliches Aufgabenwachstum von 4,8%) und bei der Besoldung von
Magistratspersonen (keine Lohnkürzung um 5%) durch, der Nationalrat hingegen bei der
Anstossfinanzierung von Kinderkrippen (keine Kürzung). Das Parlament verabschiedete
das Entlastungsprogramm 2003 im Betrag von rund 3 Mia Fr. gegen die Opposition der
Linken mit 116:72 (Nationalrat) resp. 32:7 Stimmen (Ständerat); die dringlichen
Massnahmen wurden mit 118:69 resp. 33:7 Stimmen gutgeheissen, mit 173:2 resp. 42:0
Stimmen die Änderung des Finanzhaushaltsgesetzes, um den Zeitplan zum Abbau des
strukturellen Defizits anzupassen, und mit 134:35 resp. 27:0 Stimmen die Änderung des
Parlamentsressourcengesetzes, das eine befristete Kürzung der Parlamentarierbezüge
ermöglicht. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2003
MAGDALENA BERNATH
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Im Herbst 2013 hatte der Bundesrat seine Botschaft zum ersten Massnahmenpaket der
Energiestrategie 2050 sowie zur Volksinitiative „Für den geordneten Ausstieg aus der
Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)“ an das Parlament gerichtet. Die Energiestrategie
2050 wurde als indirekter Gegenvorschlag zur Atomausstiegsinitiative der Grünen
vorgeschlagen. Zu den Grundsätzen der Energiestrategie 2050 gehört die sparsame und
effiziente Nutzung jeder Energie, der wesentliche Anteil erneuerbarer Energien am
Gesamtverbrauch, sowie das Verursacherprinzip in der Kostenverteilung. Das erste
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 bringt eine Totalrevision des
Energiegesetzes und Anpassungen an neun weiteren Bundesgesetzen mit sich. 
Der Nationalrat nahm die Diskussion der Vorlage am 1. Dezember 2014 auf. Während die
Mehrheit der UREK-NR das Eintreten auf die Vorlage beantragte, forderte eine
Minderheit Knecht (svp, AG) Nichteintreten. Eine Minderheit I Rösti (svp, BE) verlangte
die Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, das erste und das zweite
Massnahmenpaket gleichzeitig vorzulegen und aufzuzeigen, wie die Stromerzeugung aus
Wasserkraft langfristig gesichert werden könne. Eine Minderheit II Wasserfallen (fdp,
BE) beantragte die Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, in einem
Gesamtpaket die vollständige Strommarktöffnung, die Aufhebung aller Subventionen,
Vorschläge zur ökologischen Steuerreform sowie eine umfassende Stromnetzstrategie
darzulegen. Zudem sei eine Vorlage zur Energieeffizienz separat vorzulegen und die
Atomausstiegsinitiative dem Volk vorzulegen. In einer langen Eintretensdebatte zeigten
sich die Positionen der Parteien: Vertreter der SVP betonten, dass die Vorlage mit
grossen Unsicherheiten behaftet sei und damit die Versorgungssicherheit gefährdet
werde. Von Seiten der FDP wurde kritisiert, dass eine Abkehr von der Subventionierung
erneuerbarer Energien noch nicht absehbar sei, weil das zweite Massnahmenpaket
noch nicht vorliege. Zudem wurden von beiden Parteien hohe bzw. unbekannte Kosten
moniert. Für Eintreten und gegen die Rückweisungsanträge waren die Fraktionen von
CVP/EVP, BDP, GLP, GP und SP. Von Sprecherinnen und Sprechern dieser Parteien
wurde die aufwändige Kommissionsarbeit gelobt, die Energiestrategie als ausgereift
bezeichnet und die Energiewende als Notwendigkeit dargestellt. Während diese
Parteien die Auslandsabhängigkeit der Schweiz in der Energieversorgung durch die
Energiestrategie 2050 vermindert sahen, befürchteten Stimmen aus SVP und FDP, dass
durch Marktverzerrungen und ungenügender Leistung der erneuerbaren Energien eine
Versorgungslücke entstehen wird und diese nur mit Importen behoben werden könnte,
was die Auslandsabhängigkeit der Schweiz erhöhen würde. Der Rat trat schliesslich mit
135 gegen 55 Stimmen bei zwei Enthaltungen auf die Vorlage ein (wobei die
Gegenstimmen ausschliesslich aus den Fraktionen von SVP und FDP kamen). Mit 63 zu
33 Stimmen bei 96 Enthaltungen setzte sich die Minderheit II gegen die Minderheit I
durch, nur um in der zweiten Abstimmung mit 108 gegen 81 Stimmen bei 3 Enthaltungen
der Mehrheit zu unterliegen. 
In der Detailberatung der Vorlage gab es insgesamt 115 Minderheitsanträge: SVP und FDP
versuchten einerseits, die Ausbaupläne für erneuerbare Energien abzuschwächen und
andererseits, die Fördermittel der KEV für weitere Nutzniesser zu öffnen, so etwa für
grosse Wasserkraftwerke. Von SP und Grünen wurden hingegen Anträge eingebracht,
welche die Zielsetzungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien ambitionierter fassen
wollten. Der Nationalrat erhöhte nach langer Diskussion den Netzzuschlag für die
kostendeckende Einspeisevergütung KEV auf maximal 2,3 Rappen pro Kilowattstunde.
Obschon sich die SVP gegen diese Erhöhung wehrte, gaben SVP-Vertreter den Anstoss,
KEV-Beiträge auch für Grosswasserkraftprojekte, Holzkraftwerke und Biogasanlagen
auszurichten. Mit Stichentscheid von Ratspräsident Rossini (sp, VS) wich die grosse
Kammer vom Vorschlag des Bundesrats ab und nahm den Vorschlag ihrer Kommission
an, Anreize zu schaffen, damit der Strom dann in das Netz eingespiesen wird, wenn der
Bedarf am grössten ist. Die Höhe der Vergütung kann nach Lieferzeit differenziert
werden. Der Vorschlag, die Nutzung von erneuerbaren Energien zum nationalen
Interesse zu erklären, wurde von der SP und den Grünen mit einem Antrag auf
Streichung bekämpft. Der Antrag wurde jedoch mit 135 zu 32 Stimmen bei 5
Enthaltungen abgelehnt. Damit können in einer Güterabwägung auch Energieprojekte in
Landschaften von nationaler Bedeutung geprüft werden. Am dritten Tag der Debatte
nahm der Nationalrat ein Bonus-Malus-System auf, welches den Netzbetreibern
Zielvorgaben machen soll bezüglich des Stromverbrauchs der Endkunden. Mit einem
Bonus aus dem Netzzuschlagsfonds sollen jene Netzbetreiber belohnt werden, welche
die Verbrauchsziele erreichen, die anderen sollen mit einem Malus belastet werden.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.2014
NIKLAUS BIERI
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Sowohl der Antragsteller Grunder (bdp, BE), als auch Bundesrätin Leuthard drückten
ihre Hoffnung aus, dass der Ständerat in seiner Debatte noch an diesem System feilen
werde. Am vierten Tag der Debatte verschärfte der Nationalrat die CO2-Grenzwerte von
Fahrzeugen: Bis 2020 sollen Personenwagen, welche neu in Verkehr gesetzt werden,
durchschnittlich noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer emittieren dürfen. Für
Lieferwagen und leichte Sattelschlepper sollen Grenzwerte festgelegt werden. Der Rat
erhöhte zudem die Mittel für Gebäudesanierungen: Statt 300 Millionen sollen neu bis
450 Millionen Franken aus der CO2-Abgabe für die Gebäudesanierungen eingesetzt
werden dürfen. Die CO2-Abgabe soll jedoch vorderhand nicht erhöht werden. Am
fünften Tag der Debatte sprach sich die grosse Kammer gegen generelle
Laufzeitbeschränkungen von Atomkraftwerken aus. Ab vierzig Jahren Betrieb sollen die
Betreiber aber Langzeitbetriebskonzepte vorlegen müssen. In der Gesamtabstimmung
nahm die grosse Kammer das erste Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 mit 110
gegen 84 Stimmen bei einer Enthaltung an. Die Gegenstimmen kamen ausschliesslich
aus den Fraktionen von SVP und FDP. 29

In der Frühlingssession 2016 nahm der Nationalrat die Differenzbereinigung zur
Energiestrategie 2050 auf. In der ersten Differenz, der Höhe des Richtwertes für den
Zubau an erneuerbaren Energien, beantragte die Kommissionsmehrheit das Festhalten
an den 14 500 Gigawattstunden, während eine Minderheit Schilliger (fdp, LU) das vom
Ständerat gesetzte Ziel von 11 400 Gigawattstunden übernehmen wollte. Mit dem
knappen Resultat von 98 zu 95 Stimmen (keine Enthaltungen) blieb die grosse Kammer
bei ihrem Richtwert und liess die Differenz bestehen. In der Frage der Abwägung von
nationalen Interessen wollte die Mehrheit der UREK-NR auf die bundesrätliche Fassung
zurückgreifen, welche dem Bau oder Ausbau einer Anlage zur Gewinnung von
erneuerbarer Energie ein nationales Interesse zuschreibt und dieses als grundsätzlich
gleichwertig zu anderen nationalen Interessen sieht. Eine Minderheit I Wasserfallen
(fdp, BE) wollte an der nationalrätlichen Version festhalten, welche das Wort
"grundsätzlich" und auch den ständerätlichen Zusatz, das Bauvorhaben dürfe ein
Objekt nicht im Kern seines Schutzwertes verletzen, nicht enthält. Eine Minderheit II
Grunder (bdp, BE) schliesslich wollte den Absatz 3 des Artikels 14 ohne das Wort
"grundsätzlich", aber mit der ständerätlichen Formulierung zum "Kern des
Schutzwertes". Nachdem die Minderheit II der Minderheit I deutlich unterlag, obsiegte
mit der Minderheit I die Ratsrechte mit 101 zu 93 Stimmen (keine Enthaltungen)
zugunsten einer Formulierung, die namentlich auch Pumpspeicherkraftwerken das
gleiche nationale Interesse bescheinigt, wie beispielsweise dem Landschaftsschutz. In
den Differenzen bezüglich der Abnahme- und Vergütungspflicht bei der Einspeisung
netzgebundener Energie schlug die Kommissionsmehrheit nur minime Änderungen in
den Formulierungen vor, stimmte aber inhaltlich grösstenteils dem Ständerat zu. Eine
Minderheit Schilliger (fdp, LU) wollte die bundesrätliche Fassung der ständerätlichen
vorziehen, unterlag der Mehrheit aber mit 95 zu 98 Stimmen bei einer Enthaltung. Eine
Minderheit Semadeni (sp, GR) verlangte erfolgreich, die Untergrenze von 1 Megawatt
Leistung für Wasserkraftanlagen zur Beteiligung am Einspeisevergütungssystem wieder
aufzunehmen, die in der ersten Lesung vom Nationalrat eingeführt, vom Ständerat aber
gestrichen worden war. In den übrigen Differenzen bezüglich
Einspeisevergütungssystem stimmte die Minderheit Semadeni aber dem Ständerat zu.
Bei Artikel 21 zur Direktvermarktung der Energie schuf der Nationalrat weitere
Differenzen zum Ständerat, indem er Detailregelungen vornahm, die es erlauben,
kleinere Produzenten von der Pflicht zur Direktvermarktung zu befreien. Der Nationalrat
hielt ausserdem an der Streichung der Regelungen von Auktionen und
Auktionsverfahren (Artikel 25-27) fest. Da der Ständerat in diesen Punkten dem
Bundesrat zugestimmt hatte, blieb eine Differenz bestehen. Die vom Ständerat
aufgenommene Finanzhilfe für die Grosswasserkraft wurde im Nationalrat kontrovers
diskutiert. Die Kommissionsmehrheit wollte die Marktprämie für
Grosswasserkraftanlagen übernehmen, änderte aber einige Formulierungen und strich
die Absätze zu den Detailregelungen. Eine Minderheit Wasserfallen (fdp, BE) wollte
hingegen das ganze Konzept streichen. Schliesslich zog der Rat einen Einzelantrag
Grüter (svp, LU), welcher dem Mehrheitsvorschlag entsprach, aber zudem eine
Zweckbindung der Marktprämie zur Sicherung des langfristigen Weiterbetriebs enthielt,
dem Mehrheitsvorschlag vor. Für das Streichen der Marktprämie trat nur eine
Minderheit der grossen Kammer ein: Mit 112 zu 77 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) stimmte
der Rat der Finanzhilfe für Grosswasserkraftanlagen zu. Er tat dies zwar in Abweichung
vom Ständerat, baute mit der gewählten Formulierung aber eine Brücke zur kleinen
Kammer. Artikel 39 zum Netzzuschlagsfonds - vom Ständerat gestrichen - bestätigte der
Nationalrat gemäss Bundesrat. Beim "Sunset-Klausel" genannten Artikel 39a betreffend
dem Auslaufen der Unterstützungsbeiträge setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen
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zwei Minderheiten durch: Der Rat stimmte der Fassung des Ständerates zu und verwarf
sowohl den Vorschlag der Minderheit I Wasserfallen (fdp, BE), welche das Auslaufen der
Unterstützungsbeiträge auf 2025 statt auf 2031 festlegen wollte, als auch jenen der
Minderheit II Nussbaumer (sp, BL), welche ein vorzeitiges Auslaufen der
Unterstützungsbeiträge bei Erreichen des Richtwertes im Zubau erneuerbarer Energien
vorsah. Mit der Annahme eines Einzelantrags Knecht (svp, AG) schuf der Nationalrat eine
neue Differenz: Forschungsanlagen im internationalen Wettbewerb sollen vom
Netzzuschlag ausgenommen sein. Als Erstrat hatte der Nationalrat Regelungen für
Grossfeuerungen und Heizungen aufgenommen, die vom Ständerat aber gestrichen
wurden. Der Nationalrat hielt in der Differenzbereinigung jedoch daran fest, wenn auch
in allgemeiner gehaltenen Formulierungen und gegen eine Minderheit Knecht (svp, AG),
die dem Ständerat zustimmen wollte. Bei der Differenz bezüglich der rationellen
Energienutzung im Gebäudebereich übernahm der Nationalrat im Wesentlichen die
ständerätliche Fassung. Eine Minderheit Jans (sp, BS) wollte die Zielvorgaben bezüglich
Energieeffizienz für die Elektrizitätslieferanten beibehalten, der Rat folgte aber seiner
Kommission und stimmte dem Ständerat zu, welcher die Artikel 48 bis 50 gestrichen
hatte. Einige Differenzen schuf der Nationalrat bei den Gesetzesartikeln zum
Monitoring von Energiespar- und Effizienzmassnahmen, dies vor allem bezüglich
Personendaten und Vollzugsstelle. Die Differenz bezüglich der Koppelung von
Energiestrategie und Atomausstiegsinitiative blieb bestehen, der Nationalrat hielt an
seiner Streichung des entsprechenden Artikels fest, obschon der Ständerat in dieser
Sache dem Bundesrat gefolgt war. Auch bezüglich der Steuerabzüge für
Gebäudesanierungen und Ersatzneubauten blieb der Nationalrat auf seiner Linie und
prononcierte diese gar, indem etwa Bedingungen für den Abzug gestrichen wurden.
Eine Minderheit Badran (sp, ZH), die den gesamten Steuerabzug-Artikel gemäss dem
Ständerat streichen wollte, unterlag in der Abstimmung mit 68 zu 123 Stimmen bei 3
Enthaltungen. Eine Differenz beilegen konnte der Nationalrat mit der Streichung der
Langzeitbetriebskonzepte für Atomkraftwerke. Eine Minderheit I Bäumle (glp, ZH),
welche dieses Konzept beibehalten wollte, fand Zustimmung bei Grünen, SP, GLP und
Teilen von CVP und BDP, unterlag aber mit 77 gegen 118 Stimmen (keine Enthaltungen).
Eine Minderheit II Jans (sp, BS) wollte eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre ins
Kernenergiegesetz aufnehmen, fand aber über die Grünen, SP und GLP hinaus kaum
Unterstützung und wurde mit 64 zu 131 Stimmen abgelehnt. Eine Differenz blieb im
Stromversorgungsgesetz erhalten, wo sich eine Minderheit Grunder (bdp, BE)
durchsetzte und die allgemeiner gehaltene Formulierung des Bundesrates jener des
Ständerates vorzog. In allen übrigen Differenzen übernahm der Nationalrat die
ständerätliche Fassung. 30

Nachdem die kleine Kammer die Motion «Investitionsanreize für den langfristigen
Erhalt der Schweizer Stromproduktionsanlagen» ihrer UREK in der Frühlingssession
2018 angenommen hatte, beugte sich im Sommer 2018 die UREK-NR über das Geschäft.
Eine Mehrheit der Kommission beantragte die Annahme der Motion und begründete
dies mit der Notwendigkeit der Schaffung neuer Strategien und Regelungen vor Ablauf
der aktuell befristeten Marktprämie im Jahr 2023. Die neuen Massnahmen sollten
rechtzeitig in die Revision des StromVG Eingang finden. Eine Kommissionsminderheit
Knecht (svp, AG) war jedoch der Ansicht, dass die bestehenden, ausdrücklich
befristeten Unterstützungen für die Schweizer Wasserkraft ausreichend seien und
lehnte deshalb neue Subventionen ab.
In der nationalrätlichen Diskussion meldete sich als erstes Géraldine Marchand-Balet
(cvp, VS) für die UREK-NR zu Wort. Sie sah drei grössere Probleme in den
Versorgungssicherheitsannahmen des Bundesrates: Erstens könne zwar im Winter bei
einer Versorgungslücke auf französische und deutsche Stromimporte zurückgegriffen
werden, diese seien aber aufgrund der Produktionsmethoden – Kohle und Atom – nicht
nachhaltig. Zweitens würden rund 40 Prozent der inländischen Stromproduktion durch
den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie wegfallen. Diese Lücke müsse
zwingend durch eine andere gesicherte Energiequelle gedeckt werden. Drittens sei die
Wasserkraft derzeit nicht rentabel, da die internationalen Strompreise zu tief seien, um
die Gestehungskosten der Schweizer Wasserkraft decken zu können. Zwar gebe es
deswegen jährlich eine Marktprämie in der Höhe von CHF 120 Mio., diese sei jedoch
beschränkt bis ins Jahr 2023 und verlange deshalb nach einer Nachfolgelösung. Zudem
sei unklar, ob die Nachbarländer stets bereit seien, kurzfristige Stromlücken in der
Schweiz zu schliessen, falls die erst kürzlich vom Nationalrat beschlossene strategische
Reserve nicht ausreichen sollte, um den inländischen Energiehunger zu decken. Eine
mögliche Unterstützungsmassnahme für die Wasserkraft – wie beispielsweise die
Senkung des Wasserrechtszinses, die auch in der Kommission angesprochen worden sei
– sei derzeit aber nicht mehrheitsfähig. Die Walliserin mahnte, es sei besser
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vorauszuplanen als in der Not handeln zu müssen und es sei kurz- bis mittelfristig nötig,
sich aus der Abhängigkeit von Kohle- und Atomstrom loszulösen. Auch der Berner
Nationalrat Hans Grunder (bdp, BE) zweifelte an den bundesrätlichen Annahmen zur
Versorgungssicherheit, die auf der Strommarktliberalisierung und dem unsicheren
Stromabkommen mit der EU basierten. Mit Verweis auf die Antwort des Bundesrates zu
einer Interpellation Lehmann (14.3501) seien in naher Zukunft Investitionen in die
Schweizer Wasserkraft in der Höhe von rund CHF 30 Mrd. zu tätigen. Sollten sich die
Annahmen des Bundesrates zur Versorgungssicherheit nicht bewahrheiten, seien
Alternativen erwünscht, um ebendiese nötigen Investitionen zu sichern, argumentierte
Grunder. Solche Alternativen könnten mithilfe der Motion der UREK-SR vorbereitet
werden.
Der Bundesrat hatte sich schon im Vorfeld gegen die Motion ausgesprochen. Gemäss
Bundesrätin Doris Leuthard bestehe keine Notwendigkeit für neue Subventionen, da
schon im Rahmen der Energiestrategie 2050 genügend Fördermittel vorhanden seien,
nachdem das Parlament unbefristete Investitionsbeiträge für Zubauten und
Erneuerungen gesprochen habe. Überdies bestehe bis ins Jahr 2023 die Marktprämie,
die Strompreise entwickelten sich positiv und die geplante Marktöffnung werde eine
noch bessere Versorgungssicherheit mit sich bringen.
In der grossen Kammer fand sich mit 102 zu 92 Stimmen schliesslich eine Mehrheit für
die Annahme der Motion. Gegen das Anliegen stimmten vorwiegend Angehörige der
Fraktionen der SVP, der GLP und der FDP. Die Motion wird somit in die bevorstehende
Revision des StromVG einbezogen werden. 31

Nach vier Jahren Durchführung wurde Ende 2019 das Projekt «Energy Challenge»
planmässig eingestellt. Das aus Bundesmitteln und von privaten Sponsoren finanzierte
Projekt habe in seiner Durchführung über vier Jahre hinweg gut CHF 40 Mio. gekostet,
wie die «NZZ am Sonntag» Ende 2019 berichtete. Angefangen hatte die Kampagne 2016
mit einer feierlichen Eröffnung unter Begleitung von Energieministerin Doris Leuthard
und Fussballstar Xherdan Shaqiri, die zusammen in Bern in die Pedale gestrampelt und
so nicht nur Elektrizität, sondern vor allem auch ein starkes mediales Bild erzeugt
hatten. Nebst der positiven Bilanz von «EnergieSchweiz» – mit der Kampagne hätten
insgesamt 7.8 Millionen Menschen zum Energiesparen animiert werden können –
äusserte die Aargauer Zeitung vor allem Kritik an der Vergabe staatlicher Aufträge zur
Gesamtkoordination und Steuerung dieser nationalen Kampagne an eine private
Agentur. Zwar sei die Vergabe des öffentlichen Auftrages für das erste Jahr 2016 gemäss
dem Beschaffungsgesetz ausgeschrieben worden, für die Folgejahre sei es hingegen zu
keiner öffentlichen Vergabe des Mandats mehr gekommen. Die in der Zeitperiode
ansteigenden Bundesmittel seien dann als Subventionen an dieselbe private Agentur
geflossen und sollten diese – gemäss gesetzlicher Definition von Subventionen – in
ihrer selbst gewählten Aufgabe unterstützen. Das zuständige BFE erklärte, dass die
«Energy Challenge» ursprünglich nur für ein Jahr vorgesehen gewesen sei, die private
Agentur aber um eine Verlängerung der Durchführung ersucht habe, es sich deshalb um
eine selbst gewählte Aufgabe von aussen und damit bei der Unterstützung des Bundes
um eine Subvention handle. Energiekursskeptikerinnen und -skeptiker vonseiten der
FDP sprachen von einer «Propagandamaschine» für die Energiestrategie 2050. Ein
Ende der Kampagne hatte 2018 auch SVP-Vertreter Hansjörg Knecht (svp, AG) mittels
Motion (Mo. 18.4066) gefordert, die allerdings unbehandelt blieb. 32
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Im Herbst 2020 verstrich die Behandlungsfrist einer Motion Knecht (svp, AG) mit der
Forderung, die Finanzierung des Projekts «Energy Challenge» schnellstmöglich zu
stoppen. Nach der Ansicht des Motionärs seien zu viele Bundesgelder in das  zeitlich
verlängerte Projekt geflossen und die finanziellen Zuschüsse seien intransparent
vergeben worden. Zudem gleiche dieses gezielte Einwirken und die breite
Sensibilisierung der Bevölkerung mittels Steuergeldern einer «Propaganda», was in
einem freiheitlichen Staat nichts zu suchen habe. Unbeeindruckt von den Vorwürfen
zeigte sich in seiner Stellungnahme der Bundesrat, der die Motion zur Ablehnung
empfahl. Die «Energy Challenge» werde durch das Programm «Energie Schweiz»
unterstützt, das die Bevölkerung – in Umsetzung des Energiegesetzes (EnG) – in den
Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien informieren und weiterbilden soll.
Die beschaffungsrechtlichen Vorgaben seien zudem eingehalten worden. Nachdem
Christian Imark (svp, SO) Ende 2019 die Motion von seinem Amtskollegen übernommen
hatte, wurde sie knapp ein Jahr später ad acta gelegt. 33
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Alternativenergien

Par l’adoption d’une motion Riklin (pdc, ZH), le Conseil fédéral a été chargé de garantir,
sous la forme d’un projet pilote, la participation des instituts de recherche et de
l'industrie suisses au plan stratégique pour les technologies énergétiques (plan SET)
lancé par la Commission européenne. 34

MOTION
DATUM: 21.12.2011
LAURENT BERNHARD

Le Conseil national a finalement adhéré à une motion Riklin (pdc, ZH) chargeant le
Conseil fédéral de garantir, sous la forme d’un projet pilote, la participation des
instituts de recherche et de l'industrie suisses au plan stratégique pour les
technologies énergétiques (plan SET) lancé par la Commission européenne. Le Conseil
des Etats avait légèrement amendé le texte initial l’année passée. 35

MOTION
DATUM: 01.03.2012
LAURENT BERNHARD

En septembre, une motion Riklin (pdc, ZH) exigeant un plan d’action en faveur de la
géothermie a obtenu une majorité au sein de la chambre du peuple. L’intervention
parlementaire demande une série de mesures susceptibles de promouvoir la
géothermie en Suisse: exploration et recherche de sites à l'aide de forages et de
mesures sismiques, élaboration d'un plan directeur national afin de recenser les sites
appropriés pour la géothermie profonde, création d'un système de couverture des
risques efficace pour ce qui est des forages profonds, surveillance du risque de
sismicité, planification et construction de centrales pilotes et de centrales de
démonstration, création d'un programme national de recherche et mise en place d'une
coopération internationale en matière de recherche. Le vote du Conseil des Etats a été
programmé pour l’année prochaine. 36

MOTION
DATUM: 17.09.2013
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Nachdem die Motion Riklin (cvp, ZH) für einen Aktionsplan für die Geothermie 2013 im
Nationalrat angenommen worden war, hat sich am 20. März 2014 auch der Ständerat
mit dem Anliegen befasst. Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des
Ständerates (WBK-SR) hat ihrem Rat eine modifizierte Fassung der Motion zur Annahme
empfohlen, mit welcher auch Bundesrätin Leuthard einverstanden war. Die kleine
Kammer nahm die modifizierte Motion an und verlangte damit nicht mehr einen
umfassenden Aktionsplan, aber eine Abklärung, wie die Förderung der Geothermie in
der Schweiz in konkreten Schritten verbessert werden kann. Der Nationalrat nahm das
Geschäft am 17. Juni 2014 wieder auf. Ein Mehrheitsantrag beantragte die Annahme der
geänderten Motion, ein Minderheitsantrag Wasserfallen (fdp, BE) verlangte die
Ablehnung. Mit 133 gegen 44 Stimmen bei 4 Enthaltungen wurde die Änderung des
Ständerates gebilligt. 37
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Erdöl und Erdgas

Mittels einer Standesinitiative forderte der Grosse Rat des Kantons Genf ein
schweizweites 25-jähriges Moratorium für die Exploration, die Förderung und den
Import von Schiefergas (in Tonsteinen enthaltenes Erdgas). Ein solches Moratorium sei
notwendig, um die energiepolitischen Richtlinien der Schweiz – vor allem das Kyoto-
Protokoll und die Energiestrategie 2050, die eine 2000-Watt-Gesellschaft anstrebt –
umsetzen zu können. Zudem bestünden mit den heutigen Methoden der
Schiefergasgewinnung beträchtliche Umwelt- und Gesundheitsrisiken, die zu
vermeiden seien. Die Mehrheit der zuständigen UREK-SR (8 zu 3 Stimmen bei einer
Enthaltung) beurteilte diese Forderung jedoch als unverhältnismässig und begründete
dieses Urteil damit, dass aus rein ökonomischer Sicht eine grössere
Schiefergasförderung in der Schweiz aufgrund des viel günstigeren Import-Erdgases
keinen Fuss fassen werde und auch der Einfluss der aktuellen Nutzung von Schiefergas
auf das Klima bescheiden sei. Zudem habe sich die Kommission schon im
Zusammenhang mit den «Rahmenbedingungen der tiefen Geothermie» (Mo. Gutzwiller
11.3562 und 11.3563 sowie Mo. Riklin 11.4027) mit solchen Fragen beschäftigt. Weiter
verwies sie auf die Verfügungshoheit der Kantone in diesem Bereich, wobei diese
bereits vereinzelt diesbezügliche Regelungen getroffen hätten. Gleichwohl erkannte die
Kommission eine Verunsicherung in der Bevölkerung bezüglich den Methoden zur
Frakturierung von fossilen Energieträgern und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Auf
bundesgesetzlicher Ebene bestünden zwar bereits Auflagen, um Mensch und Umwelt
bei der Anwendung von solchen Methoden zu schützen, der Bund prüfe jedoch, ob
weiterer Handlungsbedarf auf Verordnungsebene bestehe. Eine Minderheit Cramer (gp,
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GE) beantragte dem Ständerat hingegen, dem Genfer Anliegen Folge zu geben. Sie
argumentierte damit, dass die Risiken für Mensch und Umwelt zu gross seien und die
Schiefergasförderung nicht mit den energie- und klimapolitischen Zielen der Schweiz
vereinbar seien. Zudem verwies sie auf den bundesrätlichen Bericht zum Postulat Trede
(gp, BE; Po. 13.3108), in welchem sich der Bundesrat gegen eine hydraulische
Frakturierung zur Erschliessung von fossilen Energieträgern ausgesprochen hatte. 38

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Nachdem der Bundesrat in seiner Antwort auf eine Interpellation Riklin (cvp, ZH)
eingestanden hatte, dass die Nutzung des Untergrundes nur unzureichend geregelt sei,
verlangte die Urheberin der Interpellation in einem Postulat einen Bericht über die
geltende Rechtssetzung in der Schweiz und Möglichkeiten zur Verbesserung der
Nutzungssituation. Der Nationalrat überwies das Geschäft diskussionslos. 39
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Im Dezember 2014 veröffentlichte das ARE in Erfüllung eines Postulats Riklin (cvp, ZH)
einen Bericht, worin das Bundesamt die gegenwärtige Rechtslage zur Nutzung des
Untergrundes darlegt sowie mögliche Massnahmen aufzeigt, wie die Nachhaltigkeit der
Nutzung gesteigert werden könnte. Möglichkeiten, Letzteres zu fördern, sieht der
Bericht im Rahmen der in Angriff genommenen 2. Etappe der RPG-Teilrevision, in der
Überprüfung des Haftungsrechts auf notwendige Präzisierungen, in der verbesserten
Erfassung und Verfügbarkeit von geologischen Daten sowie Daten bezüglich Nutzung
des Untergrundes und in der verstärkten Zusammenarbeit zwischen den föderalen
Einheiten. Gleichzeitig hält der Bericht fest, dass die Regierung die bestehende
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen unangetastet lassen will und sich
gegen die Schaffung eines eigenen Untergrundgesetzes stellt. 40

POSTULAT
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Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Im Berichtsjahr beschloss das Parlament eine Änderung des Übereinkommens von
Espoo (Finnland) über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden
Rahmen. Nebst redaktionellen Anpassungen standen im Parlament zwei materielle
Änderungen zur Debatte. Mit der ersten Änderung soll dem zu konsultierenden
Nachbarstaat das Recht eingeräumt werden, beim Inhalt des
Umweltverträglichkeitsberichts mitzuwirken. Während diese erste Neuerung
unumstritten war, gingen die Meinungen bei der zweiten Anpassung, welche eine
Erweiterung der Liste über die der Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegenden
Projekte forderte, auseinander. Im Nationalrat stellte eine äusserst starke bürgerlich-
dominierte Kommissionsminderheit den Antrag auf Nichteintreten und deren
Kommissionssprecher Knecht (svp, AG) sowie ein Sprecher der liberalen Fraktion
äusserten ihr Missfallen zu der geplanten Ausweitung der Liste. Ihr Widerstand gegen
mögliche zusätzliche Einmischungen aus dem Ausland, wie beispielsweise beim Ausbau
des Hochspannungsleitungsnetzes oder bei Projekten an den grenznahen Flugplätzen,
gründete in Bedenken zu unnötigen Verzögerungen oder gar Sistierung der
Projektvorhaben. Die Befürworterseite und Bundesrätin Leuthard zeigten sich erstaunt
über den entgegengebrachten Widerstand, da sie der Ansicht waren, es handle sich bei
der vorgelegten Anpassung um eine Lappalie. Für die eidgenössische Gesetzgebung
habe die Änderung des Übereinkommens keine weitreichenden Konsequenzen: Der
Anhang der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) müsse lediglich
um zwei Punkte erweitert werden, die meisten der erwähnten Projekte seien bereits
UVP-pflichtig. Namentlich müssten bei einer Annahme Massnahmen zur
Grundwasserentnahme respektive der künstlichen Grundwasserauffüllung sowie
Anlagen zur Herstellung von Papier und Pappe neu in den Katalog der UVP-pflichtigen
Projekte aufgenommen werden. Im Nationalrat sprach sich schliesslich eine Mehrheit
der Stimmenden für die Ablehnung des Nichteintretensantrags aus. Während die
Fraktionen der FDP und SVP geschlossen gegen Eintreten waren, äusserten sich alle
anderen Fraktionen ebenso geschlossen dafür. So wurde die Änderung in den Ständerat
geschickt, wo dem Änderungsantrag einstimmig zugestimmt wurde. In der
Herbstsession wurden die Änderungen von beiden Räten in der Schlussabstimmung
angenommen. 41
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Klimapolitik

Der Rat überwies eine Motion Wyss (sp, BE), mit der der Bundesrat aufgefordert werden
soll, dem Parlament ein Konzept für die Klimapolitik nach dem Kyoto-Stichdatum 2012
vorzulegen sowie die Postulate der Grünen Fraktion für einen nationalen Klimabericht
(Po. 06.3594) und von Riklin (cvp, ZH) zu einer kohärenten Klimapolitik im Rahmen eines
nationalen Klimaprogramms (Po. Riklin, 06.3627). 42

MOTION
DATUM: 21.03.2007
ANDREA MOSIMANN

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Im Vorjahr hatte der Nationalrat in einer sehr emotionalen, wahlkampfgefärbten
Debatte entschieden, auf die Revision des Betäubungsmittelgesetzes (BetMG) nicht
einzutreten, womit der Ball wieder beim Ständerat lag, welcher die Revision bereits
2001 nach gelassener Diskussion einstimmig verabschiedet hatte. Die kleine Kammer
liess sich von der nationalrätlichen Verweigerung nicht beeindrucken. Mit 28 zu 12
Stimmen beschloss sie erneut, auf das Gesetz einzutreten; angesichts der unsicheren
Entwicklung im Nationalrat wurde keine Detailberatung durchgeführt, doch wurde in
einzelnen Punkten (Opportunitätsprinzip anstatt völlige Entkriminalisierung des
Konsums, Lenkungsabgabe) ein mögliches Entgegenkommen signalisiert.

Das erneute Scheitern im Nationalrat zeichnete sich bereits in der Kommission ab.
Hatte sie 2003 noch mehrheitlich beantragt, auf die Revision einzutreten, sprach sie
sich nun, wenn auch ganz knapp, dagegen aus. Da klar war, dass vor allem FDP und CVP
das Zünglein an der Waage spielen würden, setzten sich FDP-Präsident und Ständerat
Schweiger (ZG) sowie die Jungparteien von FDP und CVP vehement für Eintreten ein.
Die Diskussion drehte sich nicht um die Revision als Ganzes (so etwa die Überführung
der kontrollierten Heroinabgabe in ordentliches Recht), sondern ausschliesslich um die
Frage der Entkriminalisierung des Cannabis-Konsums. Erneut standen sich zwei
unversöhnliche Lager von Befürwortern und Gegnern gegenüber. Mit 102 zu 92 Stimmen
wurde Eintreten abgelehnt, womit die Revision definitiv gescheitert ist. Für Eintreten
sprachen sich SP und Grüne geschlossen aus, dagegen die SVP (ohne Siegrist, AG, und
Gadient, GR), die CVP (mit Ausnahme von Interimspräsidentin Leuthard, AG, und den
beiden Zürcherinnen Zapfl und Ricklin) sowie eine knappe Mehrheit der FDP.

Im Nachgang an das Scheitern der Revision wurde eine Reihe von parlamentarischen
Vorstössen mit ganz verschiedener Stossrichtung eingereicht (Geschäfte 04.3376,
04.443, 04.439, 04.459, 04.3582). Die Kammern nahmen mehrere Petitionen mit
unterschiedlichen Forderungen zur Kenntnis, ohne ihnen Folge zu geben. 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2004
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Der Nationalrat überwies eine vom Ständerat im Vorjahr gebilligte Motion Bürgi (svp, TG)
sowie die Motionen Pfister (svp, SG), Widmer (sp, LU), Randegger (fdp, BS) und Riklin
(cvp, ZH) betreffend ein Departement für Bildung, Forschung und Innovation. Im
Ständerat zog Schmid (cvp, AI) seine in eine ähnliche Richtung zielende Motion, welche
zusätzlich Bundesverwaltungsstellen für die Volksschulbildung forderte, zurück. Im Mai
beauftragte die Regierung Bundespräsident Leuenberger mit der Evaluation der Vor-
und Nachteile einer Konzentration der Aufgaben und mit der Präsentation eines
Vorschlages für die Reorganisation. Bundesrat Couchepin betrachtete als geeigneten
Zeitpunkt für eine Departementsreform das Jahr 2010, wenn die Hochschullandschaft
Schweiz neu geordnet wird. 44

MOTION
DATUM: 19.09.2006
MAGDALENA BERNATH
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Grundschulen

Diskussionslos überwies der Nationalrat ein Postulat Riklin (cvp, ZH), das den Bundesrat
auffordert, den Regierungen der an der deutschen Rechtschreibereform beteiligten
Länder das Interesse der Schweiz an einem Konsens mitzuteilen. Eine Untersuchung aus
Österreich zeigte, dass Schülerinnen und Schüler nach einer Umgewöhnungsphase mit
der neuen Orthographie durchschnittlich 13% weniger Fehler machen als mit der alten
und bei der Zeichensetzung sogar nur noch halb so viele. 45

POSTULAT
DATUM: 16.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Im Jahr 2006 gaben die Kommissionen für Wirtschaft, Bildung und Kultur beider Räte
fünf parlamentarischen Initiativen von Nationalrätinnen unterschiedlichster politischer
Couleur Folge. Diese wollten in der Bundesverfassung verankern, dass die Kantone und
Gemeinden für ein bedarfsgerechtes ausserfamiliäres Kinderbetreuungsangebot bis
zum Ende der obligatorischen Schulzeit zu sorgen haben, wobei sie der Bund
unterstützen könnte. Während die Initiativen der Nationalrätinnen Christine Egerszegi-
Obrist (fdp, AG; Pa.Iv. 05.429), Ruth Genner (gp, ZH; Pa.Iv. 05.430), Jacqueline Fehr (sp,
ZH; Pa.Iv. 05.431) und Ursula Haller (svp, BE; Pa.Iv. 05.440) auch ein vorschulisches
Betreuungsangebot im Auge hatten, beschränkte sich die parlamentarische Initiative
von Kathy Riklin (cvp, ZH; Pa.Iv. 05.432) auf die schulergänzende Betreuung. 
Den Beschluss auf Folgegeben der sogenannten Tagesschul-Initiativen fasste die WBK-
NR mit 20 zu 5 Stimmen, die WBK-SR gar einstimmig. In ihrer Medienmitteilung betonte
die WBK-NR: «Es ist auch nicht mangelnde Eigenverantwortung, welche solche
Einrichtungen notwendig macht, sondern die Einsicht, dass diese Investitionen
volkswirtschaftlich interessant und gesellschaftspolitisch notwendig sind.» 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.06.2006
MARLÈNE GERBER

Mittelschulen

Einem Postulat Riklin (cvp, ZH), das vom Bundesrat einen Bericht zur mangelnden
Attraktivität der mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Studien bei
den Jungen bzw. entsprechende Massnahmen zur Attraktivitätssteigerung dieser
Studienrichtungen insbesondere auf Ebene der Gymnasien und der
Berufsmaturitätsschulen sowie im Hochschulbereich verlangt, wurde vom Nationalrat
überwiesen. 47

POSTULAT
DATUM: 21.06.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Berufsbildung

En mai 2006, le peuple et les cantons ont validé, à une large majorité, les nouvelles
dispositions constitutionnelles sur la formation. L’article 64 de la Constitution a inscrit
la formation continue dans le puzzle suisse de la formation. La Loi sur la formation
continue concrétise ce mandat constitutionnel. Le paysage suisse de la formation est
composé de différentes entités comme l’instruction publique cantonale, la formation
professionnelle, les hautes écoles ou encore la recherche. L’introduction de la
formation continue dans ce décor permet de créer les liens nécessaires entre
formation formelle et formation non formelle, ainsi que d’établir une politique globale
en matière de formation continue. En effet, au fil des années, une approche dispersée
sur la question de la formation perpétue un éparpillement des terminologies et un
enchevêtrement de différentes réglementations. Une réglementation étatique doit
permettre à la fois de définir la formation continue et surtout de l’intégrer au système
suisse de formation. Au final, l’objectif est de permettre à chaque individu de se former
tout au long de sa vie. La loi sur la formation continue doit fixer un cadre, mais garantir
aussi une certaine souplesse. Elle doit être organisée en priorité sur une base privée et
relativement à la responsabilité individuelle. Les interventions étatiques doivent, par
conséquent, être secondaires. 
L’étude de la loi sur la formation continue a mis à jour de nombreuses divergences au
sein des deux chambres. Les débats ont été animés lors de la session de printemps et
d’été. Pour commencer, le Conseil des Etats a globalement maintenu la ligne libérale du
texte. Les employeurs ne sont pas tenus de financer des congés de perfectionnement,
mais ils doivent favoriser la formation continue de leurs employés. A ce sujet, Peter
Föhn (udc, SZ) a rappelé les risques d’un carcan étatique trop prononcé. Pour lui
répondre, Géraldine Savary (ps, VD) a précisé que l’encouragement des employeurs à la
formation continue ne remettait pas en question la priorité de la responsabilité
individuelle dans le cadre de la formation continue. L’idée d’obliger les employeurs à
fixer trois jours de congé maximum par an et par travailleur pour la formation continue
a été rejetée par le Conseil des Etats, tout comme un système de conseil et

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.2014
GUILLAUME ZUMOFEN
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d’orientation gratuit. Afin de ne pas gonfler le budget dédié à la formation continue, la
chambre des cantons a rejeté un projet de contrôle de qualité, l’idée d’octroi de
contributions financières à des projets de développement de la formation continue,
ainsi que la mise en place d’une stratégie nationale de coordination. Par contre, la loi
sur la formation continue devra favoriser la réinsertion professionnelle. L’intégration
des femmes doit être aussi importante que l’intégration des étrangers au marché du
travail, comme l’a souligné Anita Fetz (ps, BS). 
Ensuite, le Conseil national s’est emparé du projet. Il s’est d’abord opposé à la requête
du Conseil des Etats qui souhaitait seulement forcer les patrons à favoriser la formation
continue. La droite, en particulier, n’a pas voulu d’une régulation étatique trop dense.
Tout comme la chambre des cantons, celle du peuple a rejeté le projet d’un système
d’information et d’orientation gratuit. Le ministre de la formation, Johann Schneider-
Ammann, a rappelé qu’un tel système d’information existait déjà au niveau cantonal. En
ce qui concerne l’article sur la concurrence, les hautes écoles ont été écoutées. En
effet, la formation continue devra être offerte au prix du marché. Kathy Riklin (pdc, ZH)
a expliqué qu’une telle résolution permet de ne pas désavantager les universités et
hautes écoles vis-à-vis de la formation privée. Par ailleurs, un projet d’association de
lutte contre l’illettrisme n’a pas été incorporé à la loi. Au final, le Conseil national a
dessiné un cap encore plus libéral. 
Face aux divergences, le projet de loi sur la formation continue est retourné à la
chambre des cantons. Le Conseil des Etats a maintenu sa position. En effet, tout
comme le Conseil fédéral et sa Commission de la science, de la culture et de
l’éducation (CSEC-CE),  il estime que les employeurs doivent favoriser la formation
continue. Il maintient donc cette disposition dans la loi, à l’encontre de la volonté du
Conseil national. Au sujet de la question de la concurrence, le Conseil des Etats s’est
légèrement écarté de son homologue. Il considère que les offres publiques devront
être proposées au minimum au prix coûtant, alors que le Conseil national avait fixé le
prix du marché. Ces deux divergences ont ramené la loi sur la formation continue au
Conseil national. La chambre du peuple a finalement mis sous toit la loi sur la formation
continue. Par 119 voix contre 66, elle a décidé de suivre le Conseil des Etats. Ainsi, les
employeurs devront favoriser la formation continue. Thomas Weibel (pvl, ZH) a précisé
que ces incitations étaient une obligation morale et non pas juridique, afin de
convaincre les indécis. La position de l’UDC et du PLR qui ne souhaitaient pas entraver
la loi avec des obligations morales n’a finalement pas été suivie. Au vote final, le Conseil
des Etats a accepté la loi fédérale sur la formation continue par 37 voix contre 6, alors
que le Conseil national l’a accepté par 147 voix contre 51. 48

Hochschulen

Diskussionslos überwies der Nationalrat ein Postulat Riklin (cvp, ZH), welches vom
Bundesrat verlangt, bei der zukünftigen Hochschulfinanzierung verstärkt qualitative
Aspekte zu berücksichtigen und die Hochschulen nicht lediglich durch Pro-Kopf-
Beiträge pro Studierende zu unterstützen. Letzteres sei zu einseitig und verleite die
Schulen dazu, ohne Rücksicht auf die Qualität möglichst viele Studierende anzuwerben,
weil dies zusätzliche Gelder einbringe. 49

POSTULAT
DATUM: 16.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Das im Ständerat gescheiterte Anliegen, die Akkreditierung einer (Fach-)hochschule an
die Beschäftigungs- bzw. Arbeitsmarktfähigkeit ihrer Absolventinnen und Absolventen
zu binden, wurde im Nationalrat erneut diskutiert. Ein Minderheitsantrag Riklin (cvp,
ZH) forderte die regelmässige Evaluation der Beschäftigungssituation der Absolventen
durch ihre Hochschulen. Ein Minderheitsantrag Malama (fdp, BS) verlangte gar die
subventions- bzw. akkreditierungswirksame Überprüfung der Arbeitsmarktfähigkeit von
Hochschulabgängern. Der Minderheitsantrag Riklin vermochte sich in der
Variantenabstimmung gegen die Minderheit Malama, dann auch gegen die nur durch die
BDP und Grünen klar unterstützte Kommissionsmehrheit durchzusetzen. Die SP und die
FDP waren in der zweiten Abstimmung gespalten, wobei eine klare FDP-Mehrheit für
die unterlegene Kommissionsmehrheit votierte, eine ebenso klare SP-Mehrheit den
obsiegenden Minderheitsantrag Riklin unterstützte. In der Akkreditierungsfrage hielt
der Ständerat in der Differenzbereinigung an seiner ablehnenden Haltung fest, worauf
der Nationalrat das Ansinnen fallen liess.
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Forschung

Der Ständerat überwies eine in ein Postulat umgewandelte Motion Langenberger (fdp,
VD) zur Wissensgesellschaft Schweiz. Damit wurde der Bundesrat aufgefordert zu
prüfen, inwieweit mehr Dynamik in die höhere Bildung und Forschung mittels der
Entwicklung einer langfristigen Vision von einer Schweiz als „Wissensnation“
eingebracht werden könnte (1). Hierbei sollten die Formulierung von strategischen
Zielen und Massnahmen zur Unterstützung dieser Vision (2) sowie die Anpassung von
Rollen und Aufgaben der Organe, welche die Forschung unterstützen (SWTR,
Akademien, Nationalfonds, KTI), zur Erreichung dieser Ziele ins Auge gefasst werden (3).
Im weiteren wurde die Organisation und der Einsatz eines für Impulse in diesem
Bereich nötigen Überwachungsorgans (4) sowie die Zusammenfassung der Aktivitäten
im Bereich der höheren Bildung, die heute in den Kompetenzbereich des Bundesamts
für Bildung und Wissenschaft (BBW) und des BBT fallen, in einem neu zu schaffenden
Bundesamt angeregt (5). Eine gleichlautende Motion der FDP-Fraktion wurde vom
Nationalrat in den Punkten 1 bis 4 als Postulat überwiesen; Punkt 5 wurde abgelehnt.
Demgegenüber hatte die grosse Kammer in ihrer Herbstsession eine Motion der
liberalen Fraktion gutgeheissen, welche die Konzentration der Zuständigkeiten in
Bildung und Forschung auf ein Departement fordert, sowie ein Postulat Riklin (cvp, ZH)
einstimmig überwiesen, das die Prüfung einer Konzentration der Zuständigkeit für
Universitäten und FHS in einem Bundesamt verlangt. 50

POSTULAT
DATUM: 03.10.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

In der Detailberatung konnten die eher gentechkritische Kommission, die Linke und die
Grünen allerdings nur gerade zwei Erfolge verbuchen. Auf Vorschlag der Kommission
wurde ganz knapp mit 84 zu 83 Stimmen ein Artikel angenommen, der die biologische
und konventionelle IP-Landwirtschaft vor den Auswirkungen der GVO schützen soll.
Anstatt dem vom Ständerat im Vorjahr eingeführten zehnjährigen Moratorium für die
Freisetzung gentechnisch veränderter Wirbeltiere wurde ein Verbot festgeschrieben.
Ansonsten setzten sich aber die von den Freisinnigen angeführten Gentech-
Befürworter in allen Punkten durch. In den Zweckartikel des Gesetzes wurde nicht nur
der Schutz von Mensch, Tier und Umwelt aufgenommen, sondern auch die Förderung
der Gentechnologieforschung. Das vom Bauernverband und den
Konsumentenschutzorganisationen gemeinsam geforderte fünfjährige Moratorium für
die Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen, das nur den kommerziellen Anbau,
nicht aber die Forschung betroffen hätte, wurde mit 90 zu 83 Stimmen knapp
abgelehnt. Den Ausschlag gaben vier Bauernvertreter, die Nein stimmten resp. sich der
Stimme enthielten sowie die CVP, deren Fraktion sich von ihrem erst ein Jahr zuvor
verlangten Moratorium verabschiedete und mehrheitlich dagegen votierte. Mit 118 zu 64
Stimmen wurde zudem ein Antrag Ricklin (cvp, ZH) angenommen, wonach GVO selbst
dann freigesetzt werden dürfen, wenn die angestrebten Erkenntnisse auch ohne
Gentechnologie gewonnen werden könnten. Der Nationalrat war zwar wie der Ständerat
der Ansicht, antibiotika-resistente Markergene seien zu verbieten, doch wurde der
Forschung eine Übergangsfrist bis 2008 gewährt. Eine weitere Niederlage mussten
Kommission, Linke und Grüne bei der Diskussion um die Trennung des Warenflusses
hinnehmen. Eine Mehrheit der WBK-NR wollte alle jene, die GVO-Produkte in Verkehr
setzen, dazu verpflichten, von Anfang an für die Trennung des Warenflusses zu sorgen.
Nach Meinung von Randegger (fdp, BS) wäre dies aber reines Bio-Marketing, das die
Gentech-Industrie diskriminiere und den Wirtschaftsstandort Schweiz schwäche.
Obgleich Aeschbacher (evp, ZH) geltend machte, hier gehe es nicht um Werbung,
sondern darum, die Befürchtungen der Bevölkerung vor GVO-kontaminierten
Lebensmitteln ernst zu nehmen, setzte sich Randegger durch. Mit 89 zu 80 Stimmen
entschied sich der Rat für die Fassung der Kommissionsminderheit und überliess es
dem Bundesrat, Bestimmungen zum Warenfluss zu erlassen.

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 31.12.2002
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat lehnte ein Postulat Riklin (cvp, ZH) ab, welches die Finanzierung von
internationalen Forschungssekretariaten in Schwerpunktbereichen der Schweizer
Forschung angeregt hatte. Solche Forschungssekretariate haben die Verstärkung der
Zusammenarbeit in zentralen Forschungsbereichen wie Klimaänderung, Nutzung von
Wasserressourcen, Technologietransfer, nachhaltige Entwicklung oder grossräumige
Veränderungen der Landnutzung zum Ziel und leisten Synthesearbeiten zu
Forschungsergebnissen in einem interdisziplinären Umfeld. Wie bei anderen
Förderaufgaben, hielt der Bundesrat fest, seien auch bei internationalen
Forschungssekretariaten Prioritäten zu setzen bzw. klare Anforderungen zu stellen,
zumal es sich bei diesen um langfristige Engagements handle. Zudem sei zur Klärung,

POSTULAT
DATUM: 02.10.2003
ELISABETH EHRENSPERGER
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Beurteilung und Entscheidung der Projekte aus wissenschaftlicher Sicht klar der SNF
und nicht die Akademien zuständig, wie dies im Postulat vorgeschlagen worden war. 51

Mit der Überweisung eines Postulats Riklin (cvp, ZH) beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat mit der Ausarbeitung eines Berichts betreffend eine Gesamtstrategie für die
schweizerischen Forschungsinstitutionen. Aufgaben und Stellung der
Forschungsinstitutionen im ETH-Bereich seien Gegenstand einer Überprüfung, nicht
aber die anderen Bundesforschungsanstalten (u.a. Landwirtschaftliche
Forschungsanstalten, Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe). Eine
kohärente Strategie des Bundes für “seine“ Forschungsanstalten bedürfe jedoch
dringend einer Gesamtsicht. 52

POSTULAT
DATUM: 02.10.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

In zweiter Lesung glich sich der Nationalrat der kleinen Kammer an und akzeptierte
seinerseits die Kreditsperre und die 5%-Wachstum-Version. Im Rahmen der
Differenzbereinigung zum UFG bewilligte er noch einen Antrag Bangerter (fdp, BE) auf
Schaffung einer Wirtschaftsvertretung in der Schweizerischen Universitätskonferenz
(SUK), passte sich dann aber in einem dritten Anlauf dem Ständerat an und verzichtete
auf eine solche Wirtschaftsvertretung. Gegen Ende des Berichtsjahres mutierte dann
die Debatte vor dem Hintergrund des EP zum wahren Prozentsalat. Das von beiden
Kammern beschlossene jährliche Wachstum von 5% kam wieder ins Wanken, denn
gemäss den vom Bundesrat verlangten Einsparungen hätte dieses auf 4,5% bzw. 4%
schrumpfen sollen – auf 4%, weil das EP auf anderen Zahlen basierte als die BFT-
Botschaft. Um das ursprünglich beschlossene 5%-Wachstum halten zu können, war im
Rahmen des EP ein 5,5%-Wachstum zu verteidigen. Dies tat denn auch Nationalrat
Randegger (fdp, BS) mit einem Einzelantrag auf Halbierung des BFT-Sparvolumens und
setzte sich in der grossen Kammer damit durch. In der Wintersession hiess die grosse
Kammer einen Kompromissvorschlag Riklin (cvp, ZH) gut, wonach die BFT-Mittel im
Vergleich zum Finanzplan um 296 Mio gekürzt werden sollten, was einem jährlichen
Wachstum von ca. 5,2% entsprochen hätte. Schliesslich setzte sich in der
Einigungskonferenz wiederum der Ständerat mit seiner Version eines jährlichen
Ausgabenwachstums von 4,8% durch (siehe auch oben, Teil I, 5,
Sanierungsmassnahmen). 53

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.10.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

In der Frühjahrssession 2019 nahm sich der Nationalrat des Bundesbeschlusses über
die Genehmigung des Übereinkommens über den Schutz des Unterwasser-
Kulturerbes und seiner Umsetzung an und beschloss Eintreten ohne Gegenantrag.
Bereits im Januar 2019 hatte die WBK-NR die Relevanz einer zeitgemässen
Politikförderung im Bereich des Kulturerbes auf kantonaler, nationaler und
internationaler Ebene hervorgehoben und sich mit 24 zu 1 Stimmen für die Vorlage
ausgesprochen. In der Ratssitzung wiesen sodann auch Kathy Riklin (cvp, ZH) und
Jacques-André Maire (sp, NE) auf die Bedeutung dieses Abkommens im Allgemeinen,
aber auch auf die Verantwortung, die das Binnenland Schweiz damit übernehme, hin.
Gerade was die Weltmeere betreffe, müsse die Schweiz dafür Sorge tragen, dass die
unter Schweizer Flagge fahrenden Schiffe keine Beeinträchtigung für das Kulturerbe
bedeuteten. Für Nationalrat und Kommissionsmitglied Adrian Wüthrich (sp, BE) schien
die alleinige Diskussion über Schiffe aber nicht auszureichen: Eine wichtige Rolle in den
Ausführungen von Kommissionssprecherin Riklin nahm ein gleichentags erschienener
NZZ-Artikel ein, in dem sich Wüthrich wenig begeistert von der Regierungsvorlage
gezeigt hatte: Er erachtete die lückenhafte Umsetzung des Kulturgüterschutzes als
«unverständlich». Entsprechend hatte er der Kommission drei Anträge vorgelegt, die
eine Ausdehnung der Strafbarkeit gemäss dem aktiven Personalitätsprinzip verlangten,
wie man es bereits im Falle von Organhandel oder weiblicher Genitalverstümmlung
kennt. Dadurch könne das konventionswidrige Verhalten Schweizer Staatsbürgerinnen
und -bürger auch auf ausländischem Territorium geahndet werden, erklärte Riklin. Die
Kommission hatte diese Anträge mit 20 zu 5 respektive 20 zu 4 Stimmen abgelehnt und
sich dabei auf ein Rechtsgutachten des BJ gestützt, in dem dieses zum einen
erläuterte, dass das Abkommen keine Gültigkeit für alle Schweizerinnen und Schweizer
auf allen Weltmeeren vorsehe, und zum anderen auch die Durchsetzbarkeit dieser
Rechtsgrundlage anzweifelte. Daher verzichtete Wüthrich darauf, die Anträge dem

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.03.2019
MELIKE GÖKCE
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Nationalrat zu unterbreiten. In der Gesamtabstimmung sprach sich die grosse Kammer
schliesslich mit 171 zu 4 Stimmen ohne Enthaltungen für die Regierungsvorlage aus. 54

Medien

Medienpolitische Grundfragen

Auch im Jahr 2017 riss die Kritik an der Admeira nicht ab. Im April 2017 begann die
Swisscom, anonymisierte Werbedaten für zielgruppenbasierte Werbung an die Admeira
weiterzuleiten. Zuvor hatte sie ihre Festnetzkunden auf eine aktualisierte
Datenschutzerklärung hingewiesen, die unter anderem beinhaltete, dass die Kunden bei
der Datenweitergabe Widerspruch einlegen können. Das Ausbleiben einer expliziten
Reaktion durch den Kunden verstand die Swisscom dabei als implizite Zustimmung zu
den aktualisierten Bestimmungen (Opt-Out). Dieses Vorgehen stiess jedoch im
Parlament auf Widerstand: Im Mai 2017 reichten Manfred Bühler (svp, BE, Ip. 17.3185),
Fabio Regazzi (cvp, TI, Ip. 17.3190) und Kathy Riklin (cvp, ZH, A. 17.1013) Interpellationen
und Anfragen ein, mit denen sie vom Bundesrat Erklärungen zum Vorgehen der
Swisscom forderten. Darin kritisierten sie insbesondere, dass bei einer
stillschweigenden Annahme der Datenschutzerklärung die Gefahr bestehe, dass
Personen unbewusst zustimmten, zum Beispiel weil sie das Kleingedruckte nicht
gelesen hätten. Der Bundesrat lehnte aber eine Deutungshoheit über die Zulässigkeit
dieses Opt-Out-Prinzips ab und verwies auf die Zuständigkeit der Zivilgerichte sowie
auf die unternehmerische Autonomie der Swisscom. 

Sorgen machten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier insbesondere auch
wegen der starken Marktposition der SRG, die sich durch ihre Beteiligung an der
Admeira noch zu verstärken drohe. Die KVF-SR forderte vom Bundesrat in einer Motion
(Mo. 17.3355), sicherzustellen, dass die Kooperationen der SRG der Angebots- und
Meinungsvielfalt zugute kämen und interessierte Partner diskriminierungslos in die
Reihen der Aktionäre aufgenommen würden. Die KVF-SR hatte die Motion
ausgearbeitet, nachdem der Nationalrat im Juni 2017 eine parlamentarische Initiative
von Gregor Rutz (svp, ZH, Pa.Iv. 15.495) angenommen hatte, welche eine Beschränkung
der nichtkonzessionierten Tätigkeiten der SRG auf volkswirtschaftlich zwingende und
nicht bereits durch private Anbieter abgedeckte Bereiche forderte. Ähnliche Anliegen
hatten 2016 bereits Hugues Hiltpold (fdp, GE, pa.Iv. 16.422) und Beat Vonlanthen (cvp,
FR, pa. IV. 16.410) mittels parlamentarischer Initiativen vertreten. Auch Corina
Eichenberger-Walther (fdp, AG) forderte in einer Interpellation (Ip. 17.3807) Auskunft
darüber, welche rechtlichen Möglichkeiten bestünden, die SRG zu einem
diskriminierungsfreien Zugang für die privaten Medien zu verpflichten. In ihrer
Interpellation fragte sie auch nach den durch ihre Teilnahme an der Admeira
entstehenden finanziellen Risiken für die SRG – ein Thema, das auch eine Anfrage von
Daniela Schneeberger (fdp, BL) aufnahm (A. 17.5300). 

Die Verlage teilten die Sorgen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier bezüglich
der Stellung der SRG aufgrund von Admeira. Im September 2017 forderten Pietro Supino
und Peter Wanner als Verleger der Tamedia, respektive der AZ-Medien, eine
Aufspaltung der Admeira in zwei separate Gesellschaften: in ein Unternehmen für
Datenmanagement und eines für den Verkauf von Werbung. Die Vermischung der
beiden Bereiche sei „keine saubere Lösung“, weil ein Grossteil der Daten – gemäss
Wanner „das Gold von heute“ – von der staatlich kontrollierten Swisscom stamme. Nötig
sei stattdessen eine offene, diskriminierungsfreie Branchenlösung, erklärte Tamedia-
Sprecher Christoph Zimmer. Eine für alle vollständig offene Datenplattform sei aus
Datenschutzgründen nicht möglich, konterte Admeira-Sprecherin Romi Hofer. Da alle
Verlage ihre Inserate über Admeira verkaufen und Aktionäre werden könnten, verfügten
Swisscom, Ringier und die SRG auch nicht über einen ungerechtfertigten
Wettbewerbsvorteil.

Ende August 2017 gab Admeira bekannt, dass sie ein Tochterunternehmen mit dem
Namen Adtelier gegründet habe. Dieses soll Sonderwerbeformen wie Native Advertising,
Storytelling und Content Marketing, also ähnliche Werbeformen wie Publireportagen,
die wie redaktionelle Produkte aussehen, produzieren. Diesbezüglich wollte Karl Vogler
(csp, OW, Ip. 17.3899) mittels einer Interpellation vom Bundesrat wissen, ob die Nutzung
solcher Sonderwerbeformen wirklich noch dem Service Public-Auftrag der SRG
entspreche. Dieser erwiderte, dass die Beteiligung an Admeira ausserhalb des Service
Public-Auftrags liege, die SRG keine Gebührengelder dafür nutze und dies
entsprechend ein unternehmerischer Entscheid der SRG sei. 

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.01.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Ende Oktober 2017 schickte das UVEK schliesslich einen Revisionsentwurf der Radio-
und Fernsehverordnung (RTVV) in die Vernehmlassung, gemäss dem der SRG und den
privaten Anbietern mit Konzession zielgruppenspezifische Werbung in ihren
konzessionierten Programmen unter Auflagen erlaubt sein soll. Dies stiess beim
Verlegerverband auf Unverständnis. Durch diese Stärkung der Admeira werde das Gebot
auf Rücksichtnahme auf die privaten Medien ausgehöhlt, erklärte der Geschäftsführer
des Verbands Schweizer Medien, Andreas Häuptli. 55

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Die im Vorjahr durch einen Zeitungsbericht des Tages-Anzeigers ausgelöste „Affäre
Mörgeli“ erhielt auch im Berichtjahr viel neuen Zündstoff. Nationalrat Christoph
Mörgeli (ZH) war 2012 von seinem Posten als Konservator des Medizinhistorischen
Instituts an der Universität Zürich aufgrund ungenügender fachlicher Leistungen
freigestellt worden. Ende März strahlte die Fernsehsendung „Rundschau“ einen Bericht
aus, in dem Mörgeli vorgeworfen wird, ungenügende Doktorarbeiten abgenommen zu
haben. Mörgeli sah sich nicht nur in seinem Urteil bestätigt, dass er von der Universität
gemobbt werde, da diese interne und vertrauliche Gutachten herausgebe, sondern er
plante auch rechtliche Schritte gegen die Rundschau und die Sendung „10 vor 10“, die
das Thema ebenfalls aufgenommen hatte. Wegen „versuchten Rufmords“ reichte
Mörgeli bei der Ombudsstelle Beschwerde ein, die Anfang Dezember allerdings
abgewiesen wurde. Anfang Oktober kam ein Bericht einer externen
Expertenkommission zum Schluss, dass Mörgeli einen Teil seiner Doktoranden schlecht
betreut habe. Mörgeli wehrte sich in einer Stellungnahme gegen den Bericht; er stritt
insbesondere ab, dass es in den von ihm betreuten rund 60 Dissertationen
unkommentierte Text-Transkripte gegeben habe. Mörgeli griff zudem seine
Nationalratskollegin und Mitglied des Universitätsrates Kathy Riklin (cvp, ZH) an. Er
reichte Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung ein, weil Riklin Ende
Herbstsession in der Wandelhalle angeblich Internas aus dem damals noch nicht
veröffentlichten Expertenbericht ausgeplaudert habe. Im Herbst wurde die Kritik an der
Universitätsführung lauter, die in der Zwischenzeit auch die stellvertretende
Institutsdirektorin Iris Ritzmann entlassen hatte, was in Universitätskreisen
geharnischte Proteste hervorgerufen hatte. Der Universitätsleitung wurde
Führungsschwäche vorgeworfen. Sie habe zudem der ermittelnden Staatsanwaltschaft
willfährig E-Mails zahlreicher Mitarbeiter ausgehändigt. Die Kritiken kulminierten im
vorzeitigen und sofortigen Rücktritt des Rektors Andreas Fischer Anfang November,
worauf sich eine kantonalparlamentarische Oberaufsicht einschaltete, die die Vorfälle
überprüfen will. Um eine Episode reicher wurde die Affäre Ende Berichtjahr, als der
Anwalt von Christoph Mörgeli Strafanzeige gegen den ehemaligen Chef des
Bundesamtes für Justiz, Heinrich Koller, einreichte, der von der Universität Zürich
eingesetzt worden war, um die Entlassung von Iris Ritzmann zu untersuchen. Mörgelis
Anwalt machte herabsetzende Äusserungen und Verletzung des Amtsgeheimnisses
geltend. 56

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 22.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die „Affäre Mörgeli“ nahm 2014 ihren Fortgang. Die SVP-nahe "Weltwoche" hatte noch
Ende 2013 begonnen, eine Fortsetzungsreportage zu verfassen, die über zehn Ausgaben
jeweils mehrere Seiten in Anspruch nahm und zum Ziel hatte, den Zürcher SVP-
Nationalrat Christoph Mörgeli reinzuwaschen und seine Gegnerinnen und Gegner ins
Visier zu nehmen: Kathy Riklin (cvp, ZH), die als Mitglied des Universitätsrates
mitverantwortlich war für die Freistellung Christoph Mörgelis von seinem Amt als
Konservator am Medizinhistorischen Institut der Universität Zürich; Flurin Condrau,
ehemaliger Vorgesetzter Mörgelis, oder Regine Aeppli (ZH, sp), Bildungsdirektorin im
Kanton Zürich. Auch die "Rundschau" kriegte ihr Fett weg: Die von der Fernsehsendung
erhobenen Anschuldigungen würden jeder Grundlage entbehren – so das Wochenblatt.
Bis Ende Juni erschienen praktisch jede Woche neue Enthüllungen zum Fall Mörgeli in
der Weltwoche, die in einem ziemlich penetranten Feldzug seine Widersacher zu
widerlegen suchten. 
Mörgeli selber reichte Anfang Mai 2014 Strafanzeige wegen Verleumdung gegen die
"Rundschau" ein, der allerdings nicht stattgegeben wurde, weil die Frist für eine
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DATUM: 06.12.2014
MARC BÜHLMANN
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Anzeige bereits verstrichen war. Anfang Juni lag der Bericht der Bildungskommission
des kantonalzürcherischen Parlaments vor, die mit der Untersuchung der
Vorkommnisse an der Universität Zürich beauftragt worden war. Der Bericht warf
Bildungsdirektorin und Universitätsratspräsidentin Regine Aeppli eine Überschreitung
ihrer Kompetenzen vor. Sie habe die Entlassung Mörgelis persönlich beantragt. Den
Führungsorganen der Universität wurde vorgeworfen, versagt und der Universität Zürich
einen Imageverlust beschert zu haben. Dem damaligen Rektor Andreas Fischer wurde
Führungsversagen attestiert. Gerügt wurde auch Kathy Riklin, die sich als Mitglied des
Universitätsrates mit öffentlicher Kritik an Mörgeli unangemessen verhalten habe. Auch
der ehemalige Chef Mörgelis, Beat Rüttimann wurde kritisiert. Er habe kaum Interesse
am Medizinhistorischen Institut gezeigt und die Führung seines Mitarbeiters
vernachlässigt. Sein Nachfolger, Florin Condrau, habe ein Institut vorgefunden, das
nicht seinen Vorstellungen entsprochen habe und auch die Leistungen Mörgelis habe er
von Beginn weg kritisiert, wobei seine Beanstandungen allerdings bei der
Universitätsleitung nicht auf Gehör gestossen seien. Noch nicht abschliessend beurteilt
wurde das Verhalten von Mörgeli selber sowie von der ebenfalls entlassenen Iris
Ritzmann, die mit der Herausgabe von Interna an die Medien die Affäre ins Rollen
gebracht haben soll. Beide hätten wohl ebenfalls Fehler gemacht, man wolle aber nicht
in laufende gerichtliche Verfahren eingreifen. Aeppli wies die Anschuldigungen in der
Folge vehement zurück. 
Mitte August erhob die Berner Staatsanwaltschaft Anklage gegen Kathy Riklin wegen
Amtsgeheimnisverletzung. Es solle untersucht werden, ob sie Ende September 2013
einem Journalisten Auskunft über den noch geheimen Expertenbericht über Mörgeli
gegeben habe. Die Klage wegen Ehrverletzung und übler Nachrede, die Mörgeli gegen
Riklin ebenfalls angestrebt hatte, wurde hingegen fallen gelassen. Riklin bezeichnete die
Anschuldigungen als politisch motiviert. Anfang November wurde Riklin freigesprochen.
Sie habe gar nicht über den nötigen Wissensstand verfügt, um eine
Amtsgeheimnisverletzung begehen zu können, weil der Bericht zu besagtem Datum nur
rudimentär bekannt gewesen sei – so das Gerichtsurteil. Mörgeli meldete Berufung an. 
Auch die von der Universität gegen den ehemaligen Angestellten angestrebte Klage
wegen Amtsgeheimnisverletzung wurde Mitte November eingestellt. Mörgeli erhielt eine
Genugtuung von CHF 8‘289. Schliesslich wurde auch die Anklage gegen Iris Ritzmann
Mitte Dezember erstinstanzlich mangels Beweisen abgewiesen. Der Staatsanwalt
kündigte hier allerdings Berufung an. 57
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